
528 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

1977 05 10 

Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über das Studium der Rechtswissenschaften 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. ABSCHNITT 

Allgemeine Bestimmungen 

Grundsätze und Ziele 

§ 1. (1) Das Studium der Rechtswissenschaften 
ist im Sinne der Grundsätze und Ziele des All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes, 13GBl. 
Nr. 177/1966, in ein Diplomstudium und ein 
darauf aufbauendes Doktoratsstudium zu glie­
dern. 

(2) Das Diplomstudium hat den Zweck, den 
Studierenden . die notwendige wissenschaftliche 
Berufsvorbildung zu vermitteln. 

(3) Das Doktoratsstudium hat den Zweck, den 
Studierenden die Fälligkeit zur Weiterentwick­
lung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit 
auf dem Gebiet der Rechtswissenschaften zu ver­
mitteln. 

Akademische Grade 

§ 2. (1) An die Absolventen des Diplom­
studiums wird der akademische Grad "Magister 
der Rechtswissenschaften", lateinische Bezeich­
nung "Magister juris", abgekürzt "Mag. jur", 
verliehen. 

(2) An die Absolventen de~ Doktoratsstudiums 
ist der akademische Grad "Doktor der Rechts­
wissenschaften", lateinische Bezeichnung "l)octor 
juris", abgekürzt "Dr. jur.", zu verleihen.-

11. ABSCHNITT 

Diplomstudien 

Studiendauer 

§ 3. (1) Das Diplomstudium erfordert acht 
Semester und besteht aus zwei Studienabschnit­
ten. Der erste Studienabschnitt umfaßt zwei, der 
zweite sechs Semester. 

(2) Der erste Studienabschnitt dient der Ein­
führung in die Rechtswissenschaften, der Ein-

führung in jene sozial- und wirtschaftswissen­
schaftlichen Fächer, die eine Grundlage für das 
Studium der Rechtswissenschaft darstellen, sowie 
der Vermittlung jener rechts historischen Kennt­
nisse, die für das Verständnis des geltenden 
Rechtes notwendig sind. 

(3) Der zweite Studienabschnitt dient der Ver­
mittlung jener rechts-, sozial- und wirtschafts­
wissenschaftlichen Kenntnisse, durch die die not­
wendige wissenschaftliche Berufsvorbildung 
sichergestellt wird. 

(4) Jeder Studienabschnitt wird mit einer 
Diplomprüfung abgeschlossen. 

Erste Diplomprüfung 

§ 4. (1) Die Zulassung zur ersten Diplom­
prüfung setzt die Erfüllung der in § 27 Abs. 2 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes fest­
gesetzten Bedingungen voraus. 

(2) Prüfungsfächer der ersten Diplomprüfung 
sind: 

1. Einführung in die Rechtswissenschaften 
unter Berücksichtigung der methodologi­
schen und philosophischen Grundfragen; 

2. Römisches Privatrecht; 
3. Rechtsgeschichte österreichs unter Berück­

sichtigung der europäischen Rechtsentwick­
lung; 

4. Soziologie für Juristen; 
5. Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. 

(3) Die erste Diplomprüfung ist als Gesamt­
prüfung, die in Teilprüfungen vor Einzelprü­
fern abzulegen ist, abzuhalten. Mit der Ablegung 
der ersten Diplomprüfung kann am Ende des 
ersten Semesters begonnen werden. Die Teilprü­
fungen können in beliebiger Reihenfolge der 
Prüfungsfächer abgelegt werden. 

(4) Die Teilprüfungen der ersten Diplomprü­
fung sind mündlich abzuhalten. Bezüglich des in 
Abs. 2 Z. 1 genannten Faches kann die zustän­
dige akademische Behörde aus pädagogischen 
Gründen anstelle der mündlichen die schriftliche 
Abhaltung der Prüfung vorschreiben. 
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2 528 der Beilagen 

Zweite Diplomprüfung pädagogischen Gründen· anstelle der mündlichen 
§ 5. (1) Die Zulassung zur zweiten Diplom- die schriftliche Abhaltung einer Prüfung vor­

schreiben. prüfung setzt unbeschadet der Abs. 4 und 5· die 
erfolgreiche Ablegung der ersten Diplomprüfung 
voraus. 

(2) Prüfungsfächer der zweiten Diplomprüfung 
sind: 

1. Bürgerliches Recht und Internationales 
Privatrecht, 

2. Zivilgerichtliches Verfahrensrecht, 
3. Handels- und Wertpapierrecht und Grund­

züge des Immaterialgüterrechtes, 
4. Strafrecht, Strafprozeßremt, Grundzüge der 

Kriminologie und des Strafvollzugsrechtes, 
5. Verfassungsredu einschließlich Verfassungs­

lehre, 
6. Allgemeines Verwaltungsremt, Verwaltungs­

verfahrensremt und ausgewählte Gebiete 
des besonder,en Verwaltungsrechtes, -

7. Völkerrecht und Grundzüge des Rechtes der 
Internationalen Organisationen einschließlich 
des Remtes supranationaler Organisationen, 

8. Arbeitsremt, 

9. Betriebswirtschaftslehre unter Berücksichti­
gung der öffentlichen Verwaltung, 

10. Psychologie für Juristen, 

11. eines der remtswissenschaftlimen 
nam Wahl des ordendimen Hörers: 
a) Finanzrecht, 
b) Soziairemt, 
c) Wirtsmaftsrecht, 

Fächer 

d) ausgewählte Gebiete des besonderen Ver­
waltungsremtes, 

12. eines der sozial- und wirtschaftswissensmaft­
lichen Fämer nach Wahl desordentlimen 
Hörers: 
a)Politologie, 
b) Volkswirtschaftslehre und -politik, 
c} Finanzwissenschaft, 
d) Politische Staaten- und Verfassungsge­

schichte der Neuzeit, 
e) Angewandte Statistik und Datenverar­

beitung. 

(3) Die zweite Diplomprüfung ist als Gesamt­
prüfung abzuhalten. Sie hat aus Teilprüfungen 
vor Einzelprüfern und der Diplomarbeit zu be­
stehen. 

(4) Die TeilpTÜfungen aus den in Abs. 2 Z. 1, 
4, 5 und 6 genannten Fämern haben aus einem 
schriftlichen und einem mündIimen PTÜfungsteil 
zu bestehen; sie können frühestens zum Ende 
des fünften ~mesters des zweiten Studienab­
schnittes abgelegt werden. Die übrigen Teilprü­
f\wgen sind mündlich :tbzuhalten. Die zuständige 
akademisme Behörde kann in diesen Fächern aus 

(5) In jedem Falle setzt die Zulassung zu einer 
Teilprüfung voraus, daß der Kandidat die im 
Studienplan vorgeschriebenen Lehrveranstaltun­
gen des betreffenden Prüfungsfaches inskribiert 
und die im Studienplan hinsichtlid1 des betreffen­
den Prüfungsfaches vorgeschriebenen Leistungs­
nachweise mit positiver Beurteilung erbracht hat. 

Grundzüge - Fächer 

§ 6. Soweit im Rahmen eines Prüfungsfaches 
nur die Grundzüge des Faches oder von Teilge­
bieten des Faches zu priifen sind, ist bei der Ab­
haltung der entsprechenden Prüfungen darauf zu 
achten, daß - unter bewußtem Verzimt auf die 
Vollständigkeit des Stoffes - nur die das Fach 
besonders kennzeichnenden und es von anderen 
Fächern unterscheidenden Besonderheiten ge­
prüft werden. Soweit es sim um Rechtsfächer 
handelt, ist dabei außerdem der Zusammenhang 
eines solchen Rechtsgebietes mit der Gesamt­
rechtsordnung zu berücksichtigen. 

Diplomarbeit 

§ 7. (1) Die Diplomarbeit ist in Form einer 
Klausurarbeit (§ 24 Abs. 4 Allgemeines Hom­
schul-Studiengesetz) anzufertigen, in der ent­
weder· ein Rechtsfalll oder ein rechts-theoreti­
smes Thema zu behandeln ist. Das Thema ist den 
in § 5 Abs. 2 Z. 1 bis 8 und 11 genannten 
Fämern zu entnehmen. 

(2) Die Diplomarbeit kann frühestens am Ende 
des vierten· Semesters des zweiten Studienab­
schnittes angefertigt werden. 

Umfang der Prüfungen 

§ 8. (1) Bei derPrüfungsarbeit im Rahmen 
der in § 5 Abs. 2 Z; 1, 5 und 6 genannten 
Fächer können, wenn es das PTÜfungsthema er­
fordert, vom Kandidaten nach Maßgabe der fol­
genden Bestimmungen auch Kenntnisse aus den 
Fächern verlangt werden, über die er entweder 
smon Einzelprüfungen . erfolgreich abgelegt oder 
noch abzulegen hat, und zwar: 

1. Bei der Prüfungsarbeit aus dem in § 5 Abs; 2 
Z. 1 genannten Fach: Kenntnisse aus den in 
§ 5 Abs. 2 Z. 2, 3 und 8 genannten Fächern; 

2. bei der Prüfungsarbeit aus dem in § 5 Abs. 2 
Z. 5 genannten Fach: Kenntnisse aus den in 
§ 5 Abs. 2 Z. '6 und 7 genannten Fächern; 

3. bei der Prüfungsarbeit aus dem in § 5 Abs. 2 
Z. 6 genannten Fach: Kenntnisse aus den in 
§ 5 Abs. 2 Z. 5 und 7genannte.n Fächern. 

(2) Die Bestimmungen des Ahs. 1 gelten sinn­
gemäß auch für die Diplomarbeit, . wenn das 
Thema einern der in § 5 Ahs. 2 Z. 1 bis 3 und 
5 bis 8 genannten Fächer entnommen ist. 
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(3) Bei der Teilprüfung eines Faches\ können 
insoweit Kenntnisse aus angrenzenden Fächern 
verlangt werden, als sie für das Prüfungsfadt 
unmittelbar bedeutsam sind und aus diesem 
Grunde in den dem Prüfungsfach entspredtenden 
Lehrveranstaltungen behandelt wurden. 

Prüfungszeitpunkt 

§ 9. (1) Die zuständige akademisdte Behörde 
hat zum Zwecke der zeitgerechten Information 
der Studierenden eine langfristige übersifht' über 
die im Rahmen der Prüfungsfädter abzuhaltenden 
Lehrveranstaltungen in' geeigneter Weise zu ver­
öffentlich,en. 

(2) Im Rahmen der in Abs. 1 vorgesehenen 
übersicht hat die zuständige akademische Behörde 
die den Prüfungsfächern -der zweiten Diplom­
prüfung entsprechendEm. Lehrveranstaltungen so 
anzusetzen, daß, was die 'Inskription dieser Lehr­
veranstaltungen anlangt, jeder Kandidat, der seine 
Studien in einem Wintersemester begonnen hat, 
in der Lage ist, am Schluß eines jeden Semesters 
des zweiten Studienabsdtnittes zu zwei Teilprü­
fungen anzutreten. 

Prüfer 

§ 10., (1) Ist ein Prüfungsfadt an der Fakultät 
durch keinen ordentlichen Universitätsprofessor 
vertreten, so ist jener Universitätslenrer beredt­
tigt und verpflichtet a!1s Prüfer zu fungieren, der 
in den der Prüfung vorangehenden Semestern 
die Mehrzahl der dem Prüfungsfach entspredten­
den Lehrveranstaltungen abgehalten hat. 

(2) In dem in § 4 Abs. 2 Z. 1 genannten 
Prüfungsfach sind jene Universitätslehrer berech­
tigt und verpflichtet, als- Prüfer zu fungieren, die 
die dem Prüfungs fach entsprechenden Lehrveran­
staltungen in dem der Prüfung vorangegangenen 
Semester abgehalten haben. 

(3) Ist ein Prüfungsfach an einer Fakultät durch 
mehr als einen' Ordentlichen Universitätsprofes­
sor vertreten, so kann der Studienplan aus päd­
agogischen Gründen vorsehen, daß der Kandidat 
den Prüfer frei wählen kann. 

III. ABSCHNITT 

E r w e i t e ru n g s s t u d i c: n 

Freifädter 

§ 11. (1) Jeder Studierende ist beredttigt, die 
,von ihm nidtt als Pflichtfächer gewählten Wahl­
fächer (Freifächer) zu inskribieren und die im 
Studienplan für diese' Fächer geforderten Lei­
stungsnachweise zu erbringen. Auf Grund dieser 
Nachweise kann er verlangen, daß er in solchen 
Fächern eine Prüfung ablegen darf und ihm über 
diese ein besonderes Zeugnis ausgestellt wird. 

(2) Als Freifächer können außerdem gewählt 
werden: 

a) Gerichtsmedizin und forensische Psychia-
trie, 

b) Kirchenrecht, 
c) Rechtsphilosophie, 
d) Rechtssoziologie, 
e) Rechtsvergleichung 1m Bereich des Privat­

rechts, 
f) Rechtsvergleichung 1m Bereich des Straf­

rechts, 
g) Rechtsvergleichung im Bereich des Verfas­

'sungsrechts, 
h) Methodenlehre der Rechtswissenschaften. 

IV. ABSCHNITT 

Doktorratsstudium 

Erlangung des Doktorates 

§ 12. (1) Voraussetzung für die Erwerbung 
des Doktorates' ist die Ablegung der zweIten 
Diplomprüfung oder der Abschluß des Studiums 
nach der juristische,n Studien- und Staatsprüfungs­
ordnung vom 3. September 1945, StGBl. 
Nr.164. 

(2) Das Thema der Dissertation ist nach Wahl 
des Kandidaten zu entnehmen: 

1. den in § 4 Abs. 2 Z. 1 bis 3 genannten 
Fächern; 

2. den in § 5 Abs. 2 Z. 1 bis 8 und 11 genann­
ten Fächern; 

3. den Fächern: 
a) Kirchenrecht, 
b) Rechtsvergleichung 1m Bereich des 

Privatrechts, 
c) Rechtsvergleichung 1m Bereich des 

Strafrechts, 
d) Rechtsvergleichung 1m Bereich des 

Verfassungsrechts, 
e) Rechtsphilosophie, 
f) Methodenlehre der Rechtswissenschaften, 
g) Rechtssoziologie. 

(3) Prüfungsfächer des Rigorosums sind: 

1. das Fach, dem das Thema der Dissertation 
zuzuordnen ist; im Rahmen dieses Prüfungs­
faches sind auch die in der Dissertation ver­
tretenen Thesen zu verteidigen j 

2. eines der in Abs. 2 genannten Fächer, das 
der Präses der zuständigen Prüfungskom­
tnission nach Anhörung der Begutachter der 
Dissertation auf Grund eines engen thema­
tischen Zusammenhanges mit dem Fach, 
dem das Thema der Dissertation entnom­
men ist, zu bestimmen hat; im Falle des 
Abs. 6 ist das Fach in der Regel jenen 
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4 528 der Beilagen 

Fächern zu entnehmen, die den Fächern der 
rechtswissenschaftlichen Berufsprüfung des 
Kandidaten entsprechen; 

3. eines der in Abs. 2 genannten nach Z. 1 und 
2 noch nicht bestimmten Fächer nach Wahl 
des Kandidaten. 

(4) Das Rigorosum ist als Gesamtprüfullg in 
der Form von Teilprüfungen (§ 23 Abs. 3 lit. b 
Allgemeines Hoch,schul-Studiengesetz) abzuhal­
ten. 

(5) Ist eines der in Abs. 2 Z. 3 genannten 
Fächer an der Fakultät durch keinen Ordent­
lichen Universitätsprofessor vertreten, so ist es 
unzulässig, das Dissertationsfach einem solchen 
Fache zu entnehmen oder dieses Fach als Prü­
fungsfach des Rigorosums zu bestimmen oder zu 
wählen. 

(6) Hat der Kandidat nach abgeschlossenem 
Diplomstudium die Richteramtsprüfung, die 
Rechtsanwaltsprüfung, die Notariatsprüfung oder 
eine Dienstprüfung für einen rechtskundigen Ver­
waltungsdienst beim Bund oder bei den Ländern 
erfolgreich abgelegt, so sind ihm auf seinen 
gleichzeitig mit der Anmeldung zum Rigorosum 
zu stellenden Antrag die Prüfungsfächer der 
jeweiligen rechtswissenschaftlichen Beruf:;prü­
fung auf die im Abs. 3 Z. 2 und 3 genannten 
Fächer des Rigorosums insoweit anzurechnen, als 
sie diesen Fächern nach Inhalt und Umfang 
gleichwertig sind; die Anrechnung befreit den 
Kandidaten von ,der Ablegung der Prüfung aus 
den bezüglichen Fächern. Inwieweit die Fächer 
der rechtswissenschaftlichen Berufsprüfungen den 
Fächern des Rigorosums im einzelnen gleichwer­
tig sind, ist in der Studienordnung festzulegen. 

Termine der Lehrveranstaitungen 

§ 13. Der Studienplan hat in bezug auf jene 
Universitätslehrer, die Lehrveranstaltungen 1m 
Rahmen des Doktoratsstudiums ahhalten, die 
Verpflichtung zu enthalten, nach Tunlichkeit die 
Termine ihrer Lehrveranstaltungen so anzuset­
zen, daß sie auch von berufstätigen Studierenden 
besucht werden können. 

V. ABSCHNITT 

übergangsbestimmungen 

Unterrichtsversuche im Bereich des rechtswissen­
schaftlichen Studiums 

§ 14. (1) Zum Zwecke der Verbesserung der 
rechtswissenschaftlichen Berufsvorbildung hat die 
zuständige akademische Behörde bei der Erlas­
sung des rechtswissenschaftlichen Studienplanes 
zumindest für die Zeit bis zum XXXXXXX 197 .. 
Unterrichtsversuche im Bereiche der Rechtswis;;en­
schaften vorzusehen. Diese Bestimmungen sind 
zumindest in die Abschnitte "Neue Formen des 
rechtswissenschaftlichen Unterrichts" und "NeLle I 
Gegen, stände des rechtswissenschaftlichen Unter­
richts" zu gliedern. ' 

(2) Als neue Formen des rechtswissensdlaft­
lichen Unterrichts können insbesondere vorgese­
hen werden: 

a) Die Abhaltung einer Lehrveranstaltung mit 
vermehrter Wochenstundenzahl während 
eines Teiles des Semesters (Blockunterricht), 

b) Betreuungskurse mit einer 'feilnehmerzahl 
von höchstens 20 zu zeitlich gleichlaufenden 
Lehrveranstaltungen (Tutorium), 

c) Lehrveranst;ltungen die jede iür sich eine 
Verbindung von, Lehrveranstaltungstypen 
im Sinne des § 16 Abs. 1 des Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetzes darstellen (z. B. 
Vorlesung mit übung oder Vorlesung mit 
Konversatorium), 

d) Lehrveranstaltungen, in deren Rahmen die 
Studierenden in Gruppen zur Lösung von 
Aufgaben herangezogen werden (Grup-
penarbeit), , 

e) die gemeinsame Abhaltung einer Lehrver­
anstaltung durch Universitätslehrer ver­
schiedener Fächer, 

f) Lehrveranstaltungen, in deren Rahmen Ge­
richte und Strafvollzugsanstalten besucht 
werden sowie gerichtlichen Amtshandlun­
gen beigewohnt wird. 

(3) Als neue Gegenstände des reditswissen­
schaftlichen Unterrichts können insbesondere 
Lehrveranstaltungen vorgesehen werden, die sich 
ausschließlich oder vorwiegend befassen mit: 

a) Technik und Methode der Fallbehandlung 
in einem bestimmten Rechtsfach, 

b) Verfassung von Gesetzentwürf en (Legisti;'~), 
c) Verfassung von Vertrags entwürfen, 
d) Entsch1eidungskritik, 
e) Prozeßspiele. 

(4) Die zuständige akademische Behörde hat 
dafür zu sorgen, daß während des im Studien­
plan vorgesehenen Zeitraumes während eines 
jeden Studienjahres Unterrichtsversuche im Sinne 
der Abs. 2 und 3 im angemessenen Maße durch­
geführt werden. 

Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften 

§ 15. Folgende Rechtsvorschriften treten für 
ordentliche Hörer, die ihr Studium nach dem 
Inkrafttreten des an ihrer Fakultät geltenden 
Studienplanes (§ 17 - Allgemeines Hochschul­
Studiengesetz) beginnen, außer Kraft und gelten 
sodann nur noch im Rahmen des § 45 Abs. 7 des 
Allgemeinen Hoch,schul-Studiengesetzes, längstens 
jedoch sechs weitere Studienjahre ab Inkrafttre­
ten dieses Studiengesetzes : 

1. die Verordnung des Staatsamtes für Volks­
aufklärung, für Unterricht und Erziehung 
und für Kultusangelegenheiten vom 3. Sev 
tember 1945, StGB!. Nr. 164, über die juri­
stische Studien- und Staatsprüfung, 
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52~ der Beilagen 5 

2. die Verordnung. des Ministers für Cultus 
und Unterricht vom 15. April 1872, RGBi. 
Nr. 57, durch welche für die Universitäten 
der im Reichsrate vertretenen Königreiche 
und Länder bezüglich der Erlangung des 
Doktorates an den weltlichen Fakultäten 
neue Bestimmungen erlassen werden, in der 
Fassung der Verordnung des mit der Lei­
tung des Bundesministeriums für Unterricht 
betrauten Bundeskanzlers, BGßl. Nr. 48/ 
1936, über Änderungen der Rigorosenord­
nung für die Rechts- und staatswissenschaft­
lichen Fakultäten, und des Bundesgesetzes 
vom 5. Juli 1972, BGBl. Nr. 282, 

3. das Bundesgesetz vom 23. Juni 1967, BGB:' 
Nr. 228, über vorühergehendeMaßnahmen 
betreffend die Abhaltung von Rigorosen an 
den Rechts- und staatswissensdlaftlidlcn 
Fakultäten der Universitäten und an der 

2. judizielle Staatsprüfung als Teilprüfung aus 
den im § 5 Abs. 2 Z. 1 bis 4 genannten 
Fämern 

anzurechnen. 

(2) Die nach der Juristischen Studien- und 
Staatsprüfungsordnung, StGB1. Nr. 164/1945, 
anrechenbaren Semester sind von den zuständi­
gen akademischen Behörden in die nach diesem 
Bundesgesetz vorgeschriebene Studiendauer em­
zuremnen. 

(3) Der Präses der Prüfungskommission ent­
scheidet über die Anrechnung nam Abs. 1 und 2 
sowie über die Anerkennung anderer Leistungs­
nachweise (Übungen, Seminare, Kolloquien) und 
der Inskription von Lehrveranstaltungen. 

Führung des Magistergrades durch absolvierte 
Juristen 

Sozial-, wirtschafts- und rechtswissensdlaft:- § 17. (1) österreichische Staatsbürger, die 
lichen Fakultät der Hochschule rur Sozial- ihre rechtswissenschaftlichen Studien nach der 
und Wirtschaftswissenschaften in Linz in der Verordnung des Staatsamtes für Volk~aufklä­
Fassung des Bundesgesetzes vom 5. Dezem- rung, für Unterricht und Erziehung uad für 
ber 1967, BGBl. Nr. 16/1968, Kultusangelegenheiten vom 3; September 1945, 

4. die Verordnung des Bundesministeriums fur StGBl. Nr. 164, über die Juristische Studien- und 
Unterricht vom 25. August 1926, BGBl. Staatsprüfungsordnung durch Ablegung der in 
Nr. 259, über die Leistungsbewertung bel dieser Verordnung vorgesehenen Staatsprüfungen 
den strengen Prüfungen (Rigorosen) an den bzw. auf Grund vor dieser Verordnung geltenden 
Rechts-und staatswissenschaftlichen Fakul-' Bestimmungen absolvierten, ·sind beremtigt, den 
täten, bei den staatswissenschaftlichen Einzel- akademischen Grad "Magister juris" zu führen. 
prüfungen (Kolloquien) und bei Begutach­
tung der staatswissenschaftlichen Disserta­
tionen und 

5. das Bundesgesetz vom 5. Juli 1972, BGBl. 

(2) Der Dekan jeder Rechtswissenschaftlichen 
Fakultät hat auf Ansuchendes absolvierten Juri­
sten mit Bescheid die Berechtigung zur Führung 
des akademischen Grades festzustellen. 

Nr. 281, über Ablegung von Staatsprüfungen 
d~r rechts- und staatswissenschaftlichen S~u-I VI. ABSCHNITT 
dIen. I I n k r a f t t r e t e nun d Voll z i e h u n g 

I 
§ 18. (1) Dieses Bundesgesetz tritt am 1. Ok-

Anrechnung von Studien und Prüfungen . tober 197 . in Kraft. . 

§ 16. (1) Ordentlichen Hörern, die sich nach \ (2) Die Studienordnung .nam § 15 des Allge­
§ 45 Abs. 8 des Allgemeinen Hochschul-Studien- meinen Hochschul-Studiengesetzes kann schon vor 
gesetzes den Vorschriften dieses Bundesgesetzes diesem Zeitpunkt erlassen werden. Die Studien­
unterwerfen, ist eine gemäß der Juristischen Stu- ordnung und die Studienpläne treten frühestens 
dien- und Staatsprüfungsordnung, StGBl. gleichzeitig mit diesem Bundesgesetz in Kraft. 

Nr. 164/1945, bestandene (3) Mit derVollziehung dieses Bundesgesetzes 
1. rechtshistorische Staatsprüfung als erste Di- ist der Bundesminister für Wissenschaft und For-

plomprüfung, schung betraut. 

2 
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6 528 der Beilagen 

Erläuterungen 

ALLGEMEINER TEIL 

I. 

Die derzeitigen Red:u:A$grundlagende5 St)Uldiums 
der Rechtswissensch:a.ften stammen im wesent­
lichenaus Idem vorigen l'ahrlllUlndert: Die gegen­
wärtig ~eltellide Studien- und StaJ:ltiSprufU11ßs­
ordnung i 945, StGBl. Nr. 164 (in der geltenden 
Fassung), geht auf Vorschrift.en des veI1g,angenen 
J ahrhuIllderts ~urück ("vogl. l(!aZIU den Inde~ lJU den 
ö,sterreichischenlteichs-, Staats- und Burudesgesetz­
blättern 1849 und 1969, S. 224, und BGBL 
Nr. 281/1972). Die Rigorosenolidnung wiro durch 
eine Veriol'dnun,g ,des Ministers für Guitus und 
Unterricht vom 15. AprfDl 1872 - seither mehr­
fach novelliert - ge~elt (RGB1.Nr. 57/1872 
in der FaSiSung der iBGBl. Nr. 48/1936, 228/1967, 
16/1968, ,197/1969 ,unld 282/1972). 

Im zurücklie@enlden J aihrhu'l1dert voJlzog sich 
ein ,tiefgr,eif,enJderer politischer UlIl:d sozialer Wan­
del, eine grundlegende und UJlTIf,assende EntfaJ­
tung' und Entwicklung aLler Lebenssachverlhahe 
und -prOWSiSe. Vor ,allem !die letzten Ja'hre brach­
t.en in \"]e1en Rechoohereichen gmlJIlfdlegende unid 
tiefgfieifende Riefol'men, umf,anJgreiche V,erände­
rungen unld Neurflgel'Un~en durch den Gesetz­
g,eber; ,es ~ei ibei~p1e1Lsw:eise auf ,da,s neue Strafrecht 
UnJd Stra.fvoLlzugsl1echt, dile Reform des FamiJien­
l1echts, ,die Kodifizierung des Anbe'icsnechts, die 
Expans,ion Ides SoZliaill1echts, ,di,e notwenJdige stän­
dig.e AUSWleillUIl!g ides materveLlen V,erw:altun,gs­
r,echts, ,das Wil'tsch:aIftsverwaltungsI1echt verw~esen. 

Die vorliegeIlIde Riegierungsvorl;a,g'efü,r ein Bun­
desgesetz über ,das StlUiruium der Red1tswissenschaf-:­
nen unternimmt ,es, idas Snu;d~um der RJechtslW~ssen­
schaften neu zu ordnen. Eine solche Reform wird 
~e~t la,n~emgefor,dert WlId wurde üherdies auf 
Grund des im Jahre 1966 beschlossenen Allgemei­
nen HochschuJ-Studiengesetzes notwendig. Gemäß 
§ 3 Ahs. 11 ides Allgemeinen Hochschul-Stuid.ien­
g,esetzes soLLen id.ie emZJeLnen Studienrichtungen 
durch hesonder;e SllUidiengesetze ,~eregelt wenden. 
In dies,em Sinne wunden hisher StutdWeng,esetlJe 
über die soz:ial- und wittschaJftswilssenschaJdichen 
Studti'ennich-nung,en (BGBl. Nr. 179/1966), über 
katholisch -dteolQ~isch:e StUidienr~chtliUngen (BGB:l. 
Nr. 293/1969), über uechnische Studienrichtungen 

(BGBL Nr. 290/1969), über montanistische Stu­
dienrichtun:g,en ~BGBL Nr. 291/1969), übter Stu­
d'~enrichtung,ender Boruenkultur (BGBl. Nr. 292/ 
1969), über g,eisteswioSSlenschafll1iche und nawr­
wissenschalfnLiche StUldienrichtungen (8GBl. 
Nr. 326/1971) und über die Studienrichtung 
Medizin (.BGBil. Nr. 123/1973) von den gesetz­
gebenden Organen heschLossen. 

Wenn man ,der ,einschlä.gigen Literatur Zu iden 
Riechtsvorsdwiften, ,das Slludlium der Rechts­
wl!isenschaften betr,efliend, foLgt, so wUll1den ,die 
Regelung,en über dals RechllSSitUldiUllll stets aIs eine 
Art Obergan.gslösUing oder doch als fieform­
bedürftig angesehen. Dies Sli..cherlichunter anderem 
auch ,deShaLb, W1eil idie he,iden ,größeren Reform­
regelungen Ides J,us~t1.lldiums~n dtiesem J<lJhrhun­
dert ,in Iden Jahren 1935 und 1945 jeWieils durch 
gesetilesvertreterude Verotidnungen (BGBl. 
Nr. 378/1935 und StGBl. Nr. 164/1945) vorge­
nommen wurden. SichefiLich aher auch deshalb. 
weil d~e g,eg.enwärll~g geltenden Studienvorschrif­
ten über ,das juristische Studium von Studien­
gang unld Struktmr her nicht mehr .den Anforde­
rungen und Aushi1d1JJ1ligserforderniSSIen Ides Ju­
risten in Gegenwal1t und Zukuifftentsprechen, 

Der Rdonm des Smdiiumsder R.iechtswisslen­
schatten WJii11d überaus gmßes Inter,esse entgegen­
gebmcht. Die Amlfmerks3imkeit und das Intel1esse, 
das man der Itefol1m -des rech1lSwissenschaftLichen 
Studiums en'tlge!;lenbningr, hängt mi.t der zent1lalen 
g'cse1lschafdichen Bedeutung ,des Rechts und derer, 
di.e ,es anzuwenden halben, zu"arnmen. Die vorge­
schIagene Neuo11C1IlllJlIlig soll gewährleisten, Ahsol­
venten in ruieser St1.lldWenJrichtung hervorZJubrim.gen, 
die ,den ,geg,enwärtigen rund zukünftigen geseLl­
schaftlichen Blooürf,nissen entsprech,en. 

So. hat ,d~e vorg,eschlag,ene Neuregelung von 
A usbildun,g~ang und StUidieninhalten her das 
BiLd e~nes ],ul'isten :im A'U,g.e, der hi-cht ([1ur die 
Rechtsordrrum.g . k,ennt, ,d3JS juristische Instrumen­
tarlium hehenrscht und dlie normative Seite des 
Rechts begl1cift, Isondern a.uch ,die Gesdlscha:ftsord­
nung, Idie gesel1schaf1l1ichen Abläufe sowie die 
sozialen und ökonomischen Zooammenihänge, ·cLer 
psycholqgisch und so~iologisch geschwlt . ist. Des­
halb, weil Handlu!ll!;ien und Tatbestände, die vom 
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Juni~wn zu regeln uoo zu beurteilen sind, IlIicht 
nur eine normativ,e Seite haben. Die vo.rg~chla­
gene Aoobidldung soU Iden }uri:sten in di.e Lage ver­
setzen, dien ma.nnigfachen Berufen, die derit Juri­
sten offenstehen, geliecht 2'JU werden. Es muß aber 
sichergestellt wenden, daß es keine En>1lfremd'llng 
zwi5chen Recht und Rlea:Lität, Rechtsnormen, Juri­
sten uoo Gesdilscha:ft,·:z.wischen RechtsiWiss.enscha.f­
ten und S07J~ailer Winklich.keit gabt. Jede JUl'isten­
ausbiJ:dung. muß -theoretisch fundlliert rruit den 
notwendigen juni!sflischen Techniken und 'Rü~ttzeug 
ausgestattet - prarisbezQg.en und praxisnah sein. 

Dre RefoI'md~ .l'echtswissenschaftlichen S~u­
d~ums wänd i:n rzahlrreicheneuropäischen Länldern 
betrieben ußld w,eDst trOllZ mancher Unterschiede 
einzelner RlechtlSOridnungen vnelerilei Pa,ral1eten auf. 
In Ös.tel'reich hat es 7lahlreiche literarisch,e Kuße­
rolligen z.u :dies'em 'themaitn den letzten rz..wei.­
einhailb Jathrz.ehnten geg.eben. Die konkreten Ar­
beiten :z;ur Neuol1dnung .des juristischen Studiums 
in der Form von Entwütfen, SteUußlgnahmen, 
aber auch Arbeitskr.eisen UlnJd Berarungen reichen 
- wie unten näher ausgeführt - bis in die Mitte 
der fünfziger Jahre zurück. Sie alle hatten zwei­
fellos ihre Funktion und haben wichtige Ergeb­
nisse gebracht: Sie haben beigetragen, die Voraus­
setzungen einer Reform näher zu klären und 
auch soweit als möglich den Konsens über die 
Grundsätze einer neuen Studienrichtung herge­
stellt. 

Die Reform ,des Rechtsstudiums begegnet 
- .jnnerh~lb ,der n;ellZuol1dnenden StudiJenrich­
tungen - besondeI's großen Schwierigkeiten. 
Dies haben di,e bisherig,en Erfah[1Ulligen,aher 
auch z. B. Id~eErgebnässe der Be~utach.tung des 
1968 versendenen DiskUiSSionsentwlurfes ,deutlich 
gemacht. Zu ,den besonder.s schwer zu lös.enden 
Problemen gehör,en fölg.ende Fl1ag,en: SoH die 
Zw,ei.teü1ung des Studiums in ern Dllplom- und 
ein Doktoratssnudium, wie dies im Alwgemeinen 
Hochschul-Studielligesetlz vorgesehen j,st, 3Juch für 
das SnUidium rder RechtswiSisenschaften übernom­
men werden? Welche Bedeutung soll im Rahmen 
eines J1e1Uig,eorlooeten Rechtsstudiums .den rechts­
historischen Fächern zukommen? Soll, der öster­
reichischen Tl1aditJion entsprechend, :auch in Zu­
kunft ;damn JestgJenalfien werloon, den angehen­
den Juristen neben einer IsoIiden Aushildung in 
den Rechtßfächern ISOZJralwissenschaftIiche ~enlJ1t­
nisse mit auf den Berufsweg zu geben? Wie kann 
man den Fonderullig,en nach Ve.rr~ng:erung des 
Stoffumf,allig,es /Und nach übel'Il!anme neuer mo­
derner Rechtsfäch.er, Wlie z. B. Arbeitsrecht oder 
Recht der internationailen Organisa.tionen, g,leich­
zeitig Rechnung tragen? Welche neue Formender 
Prüfung soLlen an die 'StelLe ,der überwi,egeoo als 
unzweckmäßig iam,gesehell!en StaaflSprüfungen und 
Rigorosen treten? Und schließlich die über allen 
stehende Gl'iU:llIdsatz;fr'aJge: Sdll es bei der Aushil­
dung eines einheitlichen JlUnistentyps ble~ben oder 

sollen die Waih:lmögl.idlikeiten sociefgrcifenJd aus­
ge~altetwenden, daß Idem Hörer ilietztlich die 
Wahl zwischen Izw~i oder mehrer.en Typen von 
juristischen Ausbildungeen off·ensteht? 

Konkrete Bemühullig.en um die Refoliffi des 
r·echflSwissensch'3.ftlich-en SfI\Jldlliums reichem. weit 
in die Zeit vor ,dem lnkrafttl1eten des Allgennei­
nen HochschUil.-S~Uldiell!gesetzes 1966 zurück. Die 
Entwürfe für eine Neuordnnlng des jur.i:s~chen 
StUidiums und idie verschWedenen Stel.lJ\lJn!&lJ1ahmen 
hierz..u in den letzten beilden J.;thrzehnten sind so' 
zahll'eiCh, daß sie im ·einzelnen hier weder ange­
führt noch ,3lUf sie nälher erngeg'Mlßen wertclen 
kann. AUe Entwül"lf,e, StJellungnahmen und An­
regulllg~n h<liben ,ronen wesentlimen Beitrag und 
AnteiL für 'die· 'Ulltlllmehr' vorg,eschlagene Reform. 
derllechtswissensch:atfulichen Bemfsvor- unld Be­
rufs,ausbildullig ,gehabt: Sie sind in DiskusSlionr 

überLegung U1I1id Pl'Wfroog ,gestanden. und sch1i.eß­
lich in die EraI1beitung Ides vorliegenden Ent­
wudes eingegJa:ngen. 

Unter den Semühungen ZJur Reform des rechflS­
wissensch'3iftlichen Studiums in chroll!ologischem 
AhlalUf sind ,insbesondere zu nennen: Die im No­
v,ember 1964 unter ,der Leitung des Bll'ndesmini­
steriums für Unterricht abgehaltene Konferenz. 
betreffend das Studium der Rechtswissenschaft~ 
an der die Vertreter der damals bestehenden drei 
Rechts- und staatlswissenscha.ftlichen FaklUltäterr 
- Wien, Graz unid In;ll!~bI1Uck - tcilnahmen und 
bei der ,die NOtWendigkeit ,der Refo.rm der juri­
stischen StUld.iJenondlllUn,g 3115 "sinnvO'H und im ge­
g.ebenen Zeitpunkt geboten" bekräftigt w,urde. 
Das BuooesmimS1lellium ,für UMermcht hat berei~ 
im Jahre 1965 ,einen EnflWlUrf im Rilimen eines: 
Beg:U!tachtungsv.e11fatlu'\enszur Di.skUSISion g.estellt. 
Im November 1966 halt '9ich eine Koru.er,enz des 
rechtswis!ienschaf.tliichen F,akultätentJages mit der 
NeuoI1dnung des jumilScischlen Swdiums beschäflligt 
und beschI1o,ssen., sich bei der Reform sowohl an 
die GrlUndsätlZe ,des' Allgemeinen Hochschul-Stu­
diengesetlZes zu haltJein ·aJs auch die Zwe~teiJung; 
in Diplom- unJd Doktoriallssnudium beizuDehaJ1len .. 
Ein atuf Gl1U1lId der Beratungen und BeschLüsse­
der Kommission des Rates für Hochsc1:wJJl'agen. 
im Jluli 1967 ausge3lrbeiteter Gesetzentwurf wurde 
gememsam mit ,den von Ider F.achschaft Juristen. 
des Halupll3iusschusses der österr.eichisch.en Hoch­
schüLerschaft an ,der Universität Wien vor:g:eleg­
ten En1lWürf,en, Motivenbericht und Meinun~­
befragung unter Studenten der Rechts- und staats­
w,]ssenschaft1i.ch·en Falwltäten für einen Fakul­
tätenta,g im November 1967 Zur Verfügung ge-· 
stellt, der ahlendings 3/U,S' orgaJll'isatom.schen Grün.­
den nicht ah:geha!lten WIenden konnte. Darlaufhitn 
wUl1den vom Bl\lIl1IdeSlllllinisterium für Unterricht 
die Vertreter ,der rechllsWlissell!Schaft1ichen Fakul­
täten für !<len 14. und 15. Dezember 1967 zu 
einer Konfer,enzüber Id~e Neu()I;dnung des. rechts­
wissenschafclichen StUlruums eilligelaiden. Auf 
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Grund' der Beschlüsse dieser Konferenz mit den 
Vertr,etetn der l'lechtlS- und stalltswissenschaft­
lichen FakuLtäten 'Wlunde ein Entwurfeinas Bun­
de~gesetzleS über die remtswissen15chafrliche Stu­
dienrichtun,g samt Erläuternden Bemerkungen er­
stellt und einem Vorbegutachtunglsverfahren un­
teoJogen. 

Schliießlich wUl1den ,im J aJhr 1968 - entspre­
chend ,dervo!ll Gesetz,geber in §3 Abs. 4 des All­
gemeinen Hochsch:UlI-Sr,udien,ge~etzes dem B.u11ldes­
ministel'lium für Untenricht (lliUnmehr Bundes­
ministerium für WiSiSenschaft und Forschung) auf­
erLegten Pflicht, wonach ,zur B,ehandJung von Vor­
schlägen, welche die El'llaJS1sung oder AbällJ(:Lemng 
besonderer Smdiengesetze betreffen,. Beratung,en 
einzUlberuf.en sind '- insgesamt zwei Enqueten 
über ,die Neuol1dlliUng das nechtswis'Sens,chaftLichen 
Stuidiums am 1. J.uli undalffi 14. Oktober 1968 
ahgehalrten. Im Rahmen dieser beliden Enqueten 
ha,tJtenalle ,a,n der Reform des ju.ristismen Stu­
diums Inter,essierten GeLegenheit, ausführlich Stel­
lung zu nehmen, und es er,wies sich sehr aeutlQch, 
welche Probleme (wie sie oben auch kurz ange­
führt w,Ulrden)für die Neul'egeLung einer Klärung 
zuz:uführen waren 

In ,der Folge slind von verschiedener Seite Ent­
würfe, Konzepte und SteUllll1gnahmen ernteIJt 
wOl'lden Ulnd in Überlegung ges1)anden. Lm Mai 
1969 erklärte ,der damaiL~ge BundesminiSlter für 
Unuerricht in Beantwortung einer Einga,be der 
kssistenten der Rechts- und s1)aatlsw;issensehaft­
lichen Faku1t3it Wien, der Slich im wesentlichen 
auch ,die Assis,tenten der ühri;gen rechtlSwissen­
schaft1ichen und staiaJtswiswnschaftlichen Fakultä­
ten aJnschlossen, Idaß "die Gestaltunlg des rechts­
wiss.enschaftLich,en StucLiums noch eingehender 
Überlegungen bedürfe" und daß "es allerdings 
enst in ,der nächsten Gesetz,g,ehUl1lgsperiode mög­
lich g,ein wil'ld, dnen ühel1arbeiteten Entwurf in 
den Nariona,lnat e~nzJUbr.mg,en". 

In der RegierungserMärung ,des B'llJ1Ideskanz­
lers vom 27. Apcil1970 (Vigil. Seine 14f. aes:S>teno­
graphischien P,rotokalls der,s NR XII. GP) wUl'lde 
die Verabsch1edung weiterer SnUlcL]eng-e~etze un­
ter ß,erücksichtigung ,der mOidennen Erkenntnisse 
der Hochschu11d~dakt~k aJITgekündigt und inder 
Regierungserklämng vom 5. NOVlember 1971 
(vgl. Seite 21 des stenogr:liphisch,en Protokolls des 
NR XIII. GP) ausdl"ück!1ich nocheinma'l daJrnu:f 
Bezug g.enommen. Auf Grund der vel1schiedenen 
B'eratJup,gen, Konfel'enzen und Enqueten, sowie 
der zah1l'leichen Entwüde und Stel1ungnmmen 
wurden nunmehr nochmalls ,eingehende Üher­
legungen angeslteUt und ein überaJrbeiteter Ent­
wurf für ein BundeSlg,eserz Ü1herdas StiUdiJum <der 
ltechtsw,iss,enschaJfnen el1stellt. D]eser EntWlUrf 
wurde wegen der Bedeutl\ll1'g -oder Neux,e~lung, 
und um nochmals aLlen an der Reform Interes'sier­
ten Gelegenheit z,ur Stellungnahme zu g.eben, im 
Jahre 1973 von Apn]l bis Ende Oktober einem 

aJIlgemeinen BegutiachtungsVJerfahren unterzogen. 
Das. Beguuachllungsverfaihren br,achte allgemeine 
g,rundsätwLiche Zustimmung zu dem nunmehrigen 
übenrbeiteten Entwurf, der -auch Geg,enstand 
einereinl;iehenden Beratung aJuf einem am 30. No­
Vember 1973 abg.ehaltenen rechtswissellJSchQ;{t­
lichen Faku:1täten1J:lig wa,r. Bei odieser Gelegenheit 
wunde auch ein für !die Reform das juristischien 
Stud,i,ums wichtiger VorschLag ~ nämlich hezüg­
lich des Doktorats der Rechtswissenschaften -
gemacht, wonach für das :RJigorosum zur Er" 
la~ung des Doktorates auch Fämer von rechts­
wi:.s.enschaJfdichen, benuf'shezogenen Prnfiungen im 
F:dleder Gleichwert~gk,eit Anel'lkennung finden 
könnten. Dieser Gedanke 'Wurde in der Folg,e roit 
den SIlandesvertretungen der R,echtsanwäke, No­
tane und Richter, dem Bundesmmisterium für 
Justiz und dem BundeskanzLeramt n3iher behan­
delt und ,einer ,eilllvel'lnehmlichen Lösung zUl;ie­
führt, wOldurch ger:lide eine für di:e Neuordnung 
des rech1Jsw,issenschaf,tllichen Stud]ums wichcige 
und ,di.ese lange Zeit hemmende Frage einer Lö­
sung zugeführt werden soUte. 

Nach jahrrelanigen eilli~ehenden Beratungen und 
Di!>kJu'SSJionen ~owie ZJaJhLreichen Bemühungen um 
die Reform des rech,r,sw.issenscha,ftl~ch,en StUid'bums, 
nach umfangreicher Abklärung aller Fragen 
scheint aJber nun der Zeitpunkt g,ekommen zu 
sein, in dem die Bundesregierung eine Regierungs­
vonlaigefür einen Gesetzentwurf üher dasStu­
dium d'er Recht!WDssenschaJIten vor,legen k'.aJnn. 

Dies geschaih ber,eits ,1n der XIII. GP des Natio­
nal'rates: 

Als 1304 der B.e.iJl:~gen zu den s,cenographischen 
ProtokoUen des Nationailrates XIII. GP lag dem 
Naoionalrat her,eits die Regiierungsvorlage für ein 
BurrdesgeSJetz-üher das Studium der Rechllswissen­
schaften vor. Di'ese Regrierung,s,vorlage war auch 
bereibs Geg,ensta11ld eingehender parlamenta­
rischer Verhand1Uilligen. Infolg,e Zeitmaingds 
konnten die paJrh~menr,ari.schen B.eratungen in der 
XIII. Gesetzgebungsperiode nicht mehr zu Ende 
geführt werden. 

Die Regienung,svorLag,e für ein BU11Idesgesetz 
über das Studium der R,echtSWlis'Slens,ch,aften wird 
daher nunmehr neuel'llich, und zwar beDeits unter 
Berücksichtigung der wesentlichsten parlamenta­
riehen Berar,ungser,gebnisse der Behandlung' der 
seinerzeitigen Regierungsvorlage, dem National­
rat zUlg'e1eitet. 

11. 

Der nunmehr vorgelegte Entwurf vernucht, 
den wicht~gJsten Anr.egungen; die von seiten der 
Pra~is, der l'lechtlSwissensmaiftlichen FakuLtäten 
und der Studierenden gekommen sind, Rechnung 
zu tragen, sowlett ,dies nur ir@oodwie mögl,jch .ist. 
Die im AUg,eme1nen Hochschul-Studieng,esetz fest­
gelegten Grundsätze, obwohl für den einf,ach,en 
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Gesetzgeber im vem3lssunggremolichen Sinn !!timt ro&ums für rechtswissenschaf,tJliche Bet1Uhprüfun­
bindend; wal11den, soweit sie mit den Beoonde.r- gen erfoLgen (!siehe daro 'diJe näheren Ausführun­
heioten ,des Rembssouditums 'vereittbar erschienen, gen zu § 12). 
herückslimt.i~t. D,~ea;Hes Ülbel1SChatJtenJde Grund- In d~r Disku~sion Ulnd in den Berat,ungeri über 
satZifrage, ob kÜlllf,t~g ein einheitlimer Typ OIder die Reform des Rechtssttid~ums w:ur;de immer 
me.\rer,e Spielarten eines Jurilsten aus@ebi1det wer- wied,er Krit~k am der DreioeiLung des StUdi.ums 
den sollen, wurde im Sil1!ne der derzeit bestehen- geüb.t. Vora.llem wu~deLns Tr,eflen geführt, daß 
den Situation (einheitliche }urDstenau&bi,ldlUng) ge- die "großen" Rechtsfächer wie BürgerEd1es Recht 
löst. Der EntwuI1f übflflnimmt die im § 13 Abs. 1 ul1!d Offendimes Remt (Verf3lSsul1!gs- unid Ver­
des AlLgemeinen tIomsmul-Suudienge!>etzes fest- waltun~sr,emt) auf diese W,eise von den Höre~n 
gelegte Zweiteilung des Studiums in ein Diplom- viel z;u kurz stuidiert wür:denul1!d es daher 111 

und ein Doktoraus&tlUdium. Gefaide diese Frag,e diesen Fächern ,gar nicht möglich sei, ihnen die 
hattle inder 1angjähri&en Di~kussion ~ die ~e- nötig.e wissenschafoliche BerufsvoOnbiJdung zu ve~­
form d,es ,rechllSwLssensmahhchen StJudlums eme mitteln. Der v01"lieg·enlde Entw:urf trägt dem m 
zentr,aIe BooeutuIlig. Ln diesem Zusammenhang ist I de'r Form Redmun:g, daß rntnmehr ein kurzer 
es vielleicht zw,eckJffiäßig, den hinter oder dieshe- zweisemes.troiger Studienalbschnitt; der vor al1em 
züglimen RegelungdesPd1@emeinen Hochsd1U!l- der Ei.nführung in das RechtJsswdium dient, und 
Studier.lgeretzesstehenden Gr,unldg,edanken in Er- ein Langer semSls~mestriger Hauptstudienabschnitt, 
inner.un,g zu bringen. Die Zieletzung ~,es Ges.e.~- der die nöt~ge W'~ssenschaf,diche BerufsvorhiLdung 
geber:s war eine AUifwerwIlig des an ost~rtr~l~l1~ gewährleisten sotl, vorgesehen werden. An dem 
schen Universitäten in den einzelnen Stud~enrtch-' 'kUirzen zweisemestrig.en dnführenJden Suudien­
tJlngen ZJU vellgeheniGen Doktorates .. Die Tat- absd111itt wird vor altem auch deshalb festg.eha1-
sache, daß der Gesetz,geber heiderRegeLung des ten weil dacdurch die Hörer schon n,ach kurzer 
medizin~s'ch,en Studiums von diesem .. ~rlu11Jds,atz Ze,i~ ge,legentlich der ensten DiplornprrÜ,f:ung die 
abwich und dils Doktorat ails regelmaßlg'en Ab- MöoJ,id1keit haben ,sollen, sich darÜ<ber klar zu 
smluß des StJudiUlms vansah, hatte gewichitige we,J'den, ob sie mit dem Rechts5wdium die rich­
Gründe, die im Fa.L1des roemtsw.j5sen'SchaJt1ich~en I tige Wahl getroffen haben. De'r zweite sechs­
Studiums nidlt gegehen sil1!d. Bei der LösungcLle- semestrige Studi'enabschnitt ermöglicht es nun, 
ser Frage wa;r man sich den FordeIr:Ung.en ver- daß die großen Fächer des geltenIden RechtJs, über 
schi,eden,er Lnller,essen- Ul1!d Standesvertretun,gen. mehr.ere Semester verteih, stUidiert werden kön­
bew.ußt. Eingehel1!de Beratungen mit den Stan~ jnen. Konkret Willd .dies u. a.darin zuin Aus­
desvertretung,en der Remtsanwälte, der Notare druck kommen, daß nunmehr die A:ushilcLung der 
und Richter sowie mit dem zlustänidigen B,undes- Studier,enden der Rechtsw,issen:schaf.t.en in einer 
ministerium für Justiz unld dem BUilideskaruzler- Reihe von DiszipLinen bis zur Seminarstud.e 
amt wurden in dieser Brag,e gepflogen, die smließ- pflichtmäßi<7 (Pflimtseminare) angehoben werden 
lim eine übereinstimmung in diesem eine Re- I bnn, was bisher nicht der Fall war. Die B,escim­
form des rechtsw,issenschaiftLichen Studiums durch I mungen ilber ,die frühestJffiögliche Ab'legurug von 
lange Zeit beohinder.nden Punkte er:kennen .Und

l
' Prüfungen !gewäihnle'bsten, 'daß f,ast der gesamte 

den einrn~l vom Ge&etz.~eber im AHgememen zweite StlUdrel1!ahschnitt für die Ausbi:ldu.ng in den 
Hochschul-Studieng;eosetz vorgezeimneten ~eg Hauptfäroet1n ZlUlr Verfügung steht. Nicht einfad'l 
weiterverfolgen lassen. Nämlim jener ~r~ndsatz, I war di.e Flf';lige zu lösen, auf welch,e W ei~e eine 
wonach der Et1werb des Doktor,ates ledlghm den slnnvolle RediUziemmg der r,echtshi&toris,chen 
AbschLuß einer ZJUs;ttZJ1imen Z!ur wissenschaftlichen Fächer erfoLgen soll. Bei der Er3lf'bei.rung des Ent­
Beruf'svorbilidung hinz1ltretendenak<lldemischen I wurfes ist manhiebei von dem GrunlC!Jsatz aus­
Ausbi1dung z.ur sellbst~n~igen wissenschaf~lich,en! gegangen, der in § 3 Abs. 2 des Entwurfes seinen 
Arbeit hedeut,en sollte. Emer Anregung, dille auf I Ausdrl:mck gJefUniden hat, daß nämlich n'UJr jene 
dem am 30. November. 1973 abgehaJ,tenen Fakul- remtshis.torrischen Fächer' als Pflichtfächer des 
tät'entag (siehe oben) erf!ol'gtiJ$t, folgend und ersten Stl1diena:hschnitties he~behaLten werden, 
im HinJblick auf eine ,ailLseitsg,ewünschte stärkere deren Inhalt für das Venständnis des gelt,enden 
V,erbindul1!g von Theorie und Praxis u.l1!d im Hin- Rech,ts n 0 tw e ,n;d.i g ist. Es erschien daher die 
blick auf g,ewrsse Par<lllilelit;tten ,der wisse11iSma,ft- inhaltliche Beschränkung bZrw. Umgestallllung der 
lichen AusbiLdul1!g im Doktoratsstudium m~t der rechtshis,tJOr~sch,en Fächer zwingend geboten. 
wissenschaftlichen B,erufsausbildung juristischer Ausgehend von dem Grul1!dsaotz, daß ;die R,elevanz 
B·erufe sowie weitgehender Kongruenz bestimm- der rechtJShistorismen K,enntnissefür das Ver­
ter Rechtsfächer sollen Fächer rechtswissensdta.ft- stänldnis des gdte'l1!den RechtJs Richtschnur der Re­
timer BerufsprÜlbungen hei nach Inhalt und Um- form sein muß, WJuIlde .das. F,ach "Römi~ches 
fang gegehener Gleichwerti~kei.t fü,r dalS Rigoro- Recht" a.uf "Römisches P,rlvatrerot" el.nge­
SUfi zur E1'!lan@l1ng des Doktorates der Rechts- schränkt. Sowohli die Römilsche Rechtsges~:hl~hte, 
wiJ&sen:schaften anerkannt werden; <llnalog sall die als auch das Römische Str3lf,remt ha.ben bel5ptels­
Anerkennung von Prüfungsfämern .des Rigo- i weise für' 4ie AUlSlb~Ldung des österreich ischen 
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Juristen nicht diJe BedeullUng, die es rechclertigen 
würde, diese Di~j,p1inen zu Pflicht- oder Wahl­
fäch·ezin des el1sten einführenden StUidiena!bschnit-
tes zu muhen. -

Die Fächer "DeutiSches :&echt" UIIId "öster­
reimische V,entassoo,g:s- WlId Verwaltungs­
geschichne" WlUrden diurch ein neues Fach ersetzt, 
Jessen Inhalt mit "Rechtsgeschichte österreichs 
unter Berü~ichti~UI1ig der europäischen Rechts­
entw,icklung" umschrieben wurde. Hiefü,r WJar 
maßgebend, daß die bisher im Rahmen des Faches 
"Deutsches Recht" gehaltenen Lehrveranstaltun­
<gen über "DeutlSdie Rechtsgeschichte" für öster­
reichische Rechtmör,er dann ~teichzeitig z,uviel 
'und ·z,uweruig br,achte, wenn man sich streng an 
die Be:z.eichruung "DeutlSche R!ech1:Sß,eschichte" 
hielt. Zuviel, weil es ja vor allem um die Verc 

mitdung der Recht;sentwicklußIg ab jenem Zeit­
punkt gehen soLlte, ab dem man gewisse Ansätze 
zur Entwick1ung einer Eigenstaiatlichkeit Oster­
reichs ausmachen kann. Das wä.re etwa ab den 
Verwaltungsreformen Maximilians I; zuwenig, 
weil es ganz sicher ist, daß besonders die öster­
.reichische PI1ivanrechtsentwick.Jung nicht losgelöst 
von den dement:spl1echenden Vorgärugen im euw­
.päischen RJaum betrachtet, gelehrt un,d verstan­
den werden kann. Die Beschränkung auf den 
Raum des ehemaligen Deutschen Reiches muß un­
ter diesem Aspekt Wlil!lkül1l<ich erscheinen. Es wiro 
'Sache der Famv,ertr.eter sein, den konkreten In­
halt dieser DiszipLin so abz.ustecken, daß die 
"Studierenden der Rechtswissenschaft ein Maxi­
mum an Verständln'is für das geltende österreich,i­
sche Recht erwerben. Die notwendig w,el1d.ende 
UmstelLung der F.achv,ertreter auf den vom Ent­
wurf ins Auge gefaßten Inhal,t w~rd vor:IJussicht­
lich dadurch sehr erleichte,rt werden, daß da und 
don schon jetzt Ern Rahmen der Lehrvemnstal­
tung,en über "Deut.sche Recht;gg·eschichte" so vor­
ge~angen w'Ll1d, wie es die Reform be3!bsichtigt. 
Was von der biJsher üblichen Vonlesung über die 
Institutionen des Deutschen Privatrechts für das 
Verstän:dnis des geltenden Rechts notwendig ist, 
wird ebenhUs im RJahmen des neuen Faches un­
terzubl1ingen sein. In he2Jug auf diese Lehrveran­
staltung sdteint fr,eiLich eine besonders sbrenge 
'Sichtung und Stlraff.ung des Stoffes unerJäßlich. 

Die VerlaSiSun~- und Ver.wrultungsgeschichte 
ÖsteI1reichs wird sich unschwer in das neue Fach 
der "Rechtslgeschichte UsteHeichs unter Berück~ 
:sichti.g,ung der europäischen Rechtsentwick:lung" 
einbauen lassen, ja vielmehr einen der Kern­
bereiche dieses Faches darsteLLen. In diesem neuen 
Fach wel1den wch Elemente aws dem Fach "Ki.r­
chenrecht" einzubauen &ein, a:ller;dings nur inso­
fern und imoweit, aoLs sie für die österreichische 
und allgemeine Rechtsentw'icklung Bedeutung 
haben. Und damit sinid auch bereits die Verände­
rungen beim Fach "Kirchenrecht", ,das in seiner 
:gegenwärtig dem Studierenden dargebotenen 

Form übeer weite Teile als Pflichtfach entbehrlich 
erscheint, . abgestreckt. Das Fach"Kirchenrecht", 
wie es gegenwärtig an den rechtswissenschaftlichen 
Fakultäten bestieht unJd :l;uf GrUlIld der geltenden 
Studienvor.sch,r.iften gepflogen wird, findet voUe 
und selbständige Berucksichtligung, indem es im 
Rahmen des zweiten Studienabschnittes ausdrück­
lich aLs Freifach angdÜihrt (§ 11 Abs.2 lit. b) und 
darüber hinaus a.Ls mÖg'liches Dissertationsfach 
beibehalten Wlird. 

Da :liber im Zu,ge der paorlamenta,rischen Be­
ratlungen ,der ,seinerzeit~en Reg-ierungsvor.lage 
insbesondere auch von den Vertretern der rechtlS­
wissenschaftlichen Flakwtäten Einwände gegen die 
Zahl der Pr;üf,ungsfächer emoben wurden und 
"ein Teilgebiet des Bürgerlichen Rechts" - wobei 
manche Sümmen im Falle der Beibehaltung eines 
besonderen, gelteruden Rechtsfaches im ersten Stu­
dienabschnitt sich für ein P,rüfungsfach "ein Teil­
gebiet des geltenden Rechtes" aussprachen - als 
im ersten StUidien'.llbschnitt ent.behrlich bezeichnet 
wur:de, scheint in der nunmehr vorgelegten Regie­
rungsvorlage dieses Prüfungsfach nicht mehr 
auf. Unter dem Gesichtspunkt der Reduzierung 
der Prüfungsfächer auf das für die Einführung in 
die Rechtswissenschaften unerläßlich Notwendige 
wurde auch die weitere Anregung berücksichtigt 
ul1Jd auch vom P,rüf,ul1Jgsfam "Einführung in die 
Volkswirtschaftslehre" Abstand genommen. 

Allgemeine Übereimstimmung dürfte darin be­
stehen, daß die Einführunlgsfunkti,on im Rahmen 
des ersten Stlu,dienalbschnittes nicht a'llSsch1ießllich 
den rechtshrstorischen Fächern obLiegen kann. An 
sich ist dieser' Ged'aJnke schon der geltenden Stu­
dienordnul1Jg nicht ganz frern!d. Die in den der­
zeit geltenden Studienvorschriften vOl'1gesehene 
zweistüncLige Pflichtvorlemng über Einfüihrung in 
die Grundbegriffe des Staates und des Rechtes 
trägt dem aber nur höchst unvollkommen Rem­
nung. Der vorliegende Entwurf ve~sl:icht diese 
Situation auf verschiedene Weise zu verbessern. 
Eimal wird im Rahmen der Neuordnung des 
Rethtsstudiums aus der Pflichtvorlesung ein eige­
nes Pflichtfach.- Diese Aufwertung wird unter 
anderem auch in der Studienordnung durch ein 
entsprechend höheres Stundenausmaß zum Aus­
druck kommen müssen. Zum zweiten wird dieses 
Fach der Funktion gemäß inhaltlich neu gestaltet 
und auch richtig benannt: Nicht die Grundbe~ 
griffe des Staates und des Rechtes allein sollen 
behandelt wer:den, sondern vielmehr eine um­
fassende Einführung in die Rechtswissenschaften. 
Neben den Grundbegriffen des Rechtes wird es 
daher auch vor alLeni gehen um die Vermittlung 
der Grundzüge der rechtswissenschaftlichen 
Methodologie, um eine Konfrontation mit all~ 
gemeinen rechtspol.itischen FngesteHungen, um 
eine erste Einführung in die wichtigsten remts­
phl6sophischen Problemstellung.en und um kurze 
einführende Charakteristiken der einzelnen 
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rechtsdogmatischen Fächer. Di.e große Bedeu­
tUng dieses Faches ergibt. sich vor allem aus 
der Tatsache, daß derzeit in den obersten 
Klassen derJ allgemeinbildenden höheren Schu­
len kein ausreichender Einführungsunterricht 
in bezug auf Rechtskunde oder Rechtg;ph~lo­
soph~e besteht. Die L~hrveJ:1aniStaltuIligen dieses 
Fa-ches haben· daher .die über,aus bedeutlungsvolle 
Aufgabe, dem Rechtshörer den übergang von 
der höher·en Schule zum Recht-ss,tUldtuITI zu er­
leichtern. Damit ist auch 'schon ailles zudem 
etwa denkbaren EinW3lIlid, es sei zu früh uoo 
damit unzumutjbar, ,den Hörer des ers,ten Seme­
sters schon mit rechtsmethodologischen uoo 
rechtsphilosoplh~schen Fra,gestellungen zu be­
lasten, .gesagt. So w1e ,den Schülern .der obersten 
Klassen .der aJUgemeinlbiLdeniden höheren Schulen 
durchaus ein philosophischer Einführungsunter­
richtund ein vel1hältnismäßig niveauvoliler ger­
manistischer Unterrichtz.u.gemutet wird, muß 
es wohl den AbsoLventen eLnersolchen Schule 

wirtschaltswissenschaftlichen StUidienrichtungen, 
nicht jed,och für die Hörer des rechtswissenschaft­
lichen Studiums zu ha,lten haben. Eine Korrektur 
dieser Situation, ·die dazu führt, daß Jahr für 
Jahr absolviel"te Juristen unsere Hochschulen 
verlassen, die keine ,ausreichenden Kenntnisse in 
diesem Fach besitzen, ist längst überfällig. 

Unter Wirtschaf,tsrecht wird das öffentliche 
Wirtschalftsrecht verstlanden. Seine Abspahung 
(vom öffentlichen Recht) und Vlerse1bstärudig.ung 
ist in Österreich vieLleicht n~ch nicht so weit 
fort.geschritten, wie dies ibeim Arbeitsrecht oder 
be,im Sozialrecht ,der Fahl ist. Die zunehmende 
gesetzgeberische Aktivität im Bereiche der Wirt­
schaft, insbesondere die g,roße Zaihl neuer, in 
anderen Rechtsgebieten 2JUm Teil unbekannter 
rechtlicher Gestaltungen, rechtfertigt es jedoch, 
dieses Fach aus :dem besonderen Verwal~ungs­
recht herauszuheben und aheigenes Pflicht- und 
Prüfung<swaihLfach einzurichten. 

möglich sein, ,eil1lführenden Lehrver<linstaltungen Wie~chon oben erwähnt, ko,nnte die künftige 
der oben beschriebenen Art zu folgen. SoHte es Berücksichtigung n,euer in ,der Gegenwart wicht~g 
nach Inkrafttr,eten dieser StUidienregelung zu gewol'dener Rechtsfächer in ,der Regel durch' eine 
einer R,efol1m ,des Unterrichts an ,den höheren gen .. uere Umschre~bung .der P.rÜ:fung~fächer 
Schulen ,dahingehend kommen, daß a'uch ,dort sichergestellt wel1den. Lm wesentlichen ist dies 
eine Einführung in ,die W:isse~schaft vom Recht beim Zivilprozeßrecht, beim Handelsrecht, beim' 
geboten wil'd, so ,könillte ,dies zwar nicht z.ur Straf,recht .und Ibeim Völkerrecht geschehen. Auf 
Eliminier:ung,dieses Einfühmmgsfaches im Rah- diese Weise soll im Gesetz ,selbst zum AU!idruck 
men ,des Rechtsstudiums, wohl aber zu einer gebracht' wellden, .daß der Gesetzgeber Wert 
inhaltlichen Urngestaltlung, im wesentlichen wohl darauf legt, idaß .dem :R!echtshörer Kenntnisse 
nur zu einer Anhebung des wissensch,afdichen unter anderem .. uf ,dem Gebiet des StrafvOllzu&1S­
Niveaus ,detLehrveranstaltungen führen. rechts und des Rechts der internationalen Or~ 

Nach .. lidern versteht sich von selbst, ·daß der. ganisationen vel1mittelt und verlangt wel"den. 
in § 15 Abs. 2 1it. 'a vOl1geseheneBlockunterricht Beim Soziairecht und ,Finanzrecht wurde sicher­
sich gera.de .für die Lehrv'eranstaltun'gen dieses gestellt, daß ,diese Fächer in Hinkunft zumindest 
Faches besonders empfiehlt. "Wahl-Prüfungsfächer" sind. 

Unabdingharer Bestandteil einer Refonn ,des 
Rechtsstudiums muß sein, daß in Hinkunft 
sichergestellt ist, daß ,geseHschaftilich wichtig,e 
Fächer des geltenden Rechts auch tatsächlich 
gelehrt, Iltludiert und gepreft we~den. Zum 
größten Teil konnte ,dies a'uf die Weise -be­
werkstelligt wel'lden, .daß schon bisher vorge­
sehene Pflichtfächer inhaltlich näher' bestimmt 
wur1den. Led~glich Ibeim Arlbeitsr,echt und Wirt­
schaftlsrecht war es nötig, die Fächer neu in den 
Katalog ,der Pflichtfächer aufzunehmen. 

Beim A'rbeitsrecht. ist ,die Abspa:ltung vom 
Bürg,erlichen hzw. Öffenclichen Recht ,längst voll­
zogen undaUgemein w~Sisenschaft1ich wie ,didak­
tisch ,anerkannte Tatsache. Nicht zuletzt wind 
dies durch ,die Installierung und Bewährung be­
sonderer Ordinariate für Arbeitsrecht an den 
Rechtsfakultäten 'hinlängllich dargetan.. Derzeit 
bestehen an ,den vier ös.terreichi,schen Universi­
täten und an ider Hochschule Linz insgesamt 
fünf Ordina,riate für Arbeitsrecht, deren Inhaber 
jedochparadoxerweise PflichtlehrveraIllSta.ttungen 
aus Arbeitsrecht nur für Hörer ,der soziali· und 

Obwohl der Entwurf selbstverständlich keine 
vollständige Vermittlung des Rechtsstoffes und 
des Stoffes der für das Rechtsstudium wesentlichen 
sozialwissenschaftlichen Fächer anstrebt, über 
deren Kenntnis ein absolvierter Jurist schließlich 
verfügen 'sollte - eine solche Zielsetzung wäre 
utopisch und ginge weit über den der Hochschule 
aufgegebenen Ausbildungszweck hinaus -, erwies 
sich selbst ein auf die für die wissenschaftliche 
Beruf,svorbildung notwendigen Fächer be­
schränkter Studienplan im Rahmen einer zumut­
baren Semesterzahl als nicht durchführbar. Aus 
diesem Grund sollte ein Weg beschritten werden, 
der zum Teil auch im Ausland schon mit Erfolg 
gewählt wurde. Gemeint ist die Beschränkung 
mancher Fächer auf die' vom Ausbildungszweck 
her wesentlichen Besonderheiten. Diese den Leh­
rer und vor allem den Prüfer beschränkende und 
den Kandidaten berechtigende Regelung wurde 
mit dem Begriff "Grundzüge des ...... " um-
schrieben. Um sicherzustellen, daß an den Remts­
fakultäten diesen Absichten des Gesetzgebers im 
gleichen Maße Rechnung getragen werden kann,. 
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wurde die Erklärung dieses Begriffes nicht in den 
Erläuterungen, sondern im Gesetzestlext selbst 
vorgenommen (§ 6). 

Der Entwurf regelt die Ausbildung des an­
gehenden Juri1sten in den sozialwissenschaftlichen 
Disziplinen fast völlig neu. Von den bisher schon 
in der juristischen Studienordnung enthaltenen 
sozialwissenschaftlichen Fächern wurden nur die 
Volkswirtschaftslehre, die Kriminologie, die Fi­
nanzwissenschaft und die Neuere Geschichte, aber 
auch diese Fächer zum größten Teil anders abge­
grenzt und damit inhaltlich neu determiniert, 
beibeha'lten. Die Soziologie (bisher Gesellschafts­
lehre), die Staatslehre und die Sozialpolitik wur­
den, zwar nominell nicht mehr in der bisher,igen 
Form der gegenwärtigen Studienordnung, beibe­
halten, sind aber nunmehr anderen im Entwurf 
enthaltenen Fächern zuzuordnen. Staatslehre soll 
in Hinkunft inhaltlich neu, dem heutigen Stand 
der' AuffaJssung von einer Lehre vom Staat ent­
sprechend, ,im Rahmen der Fächer "Einführung 
in die Rechtswissenschaft (Grundbegriffe des 
Staates)", "Grundzüge der Politologie" und "Ver­
fassungsrecht", sowie im Rahmen des Doktorats­
studiums im Fach "Rechtsvergleichung im Bereich 
des Verfassungsrechtes" gelehrt werden. 

Was schließlich das Fach "Sozialpolitik" anlangt, 
so war dies bisher nur Teil eines Prüfungsfaches 
der gegenwärtig geltenden Studienordnung. In 
Hinkunft soll jedoch der Rechtshörer viel stärker 
als bisher mit den für den ,später praktisch tätigen 
Juristen bedeutsamen Erg e b n iss e n der So­
zialpolitik vertraut gemacht werden. Dies ge­
schieht vor allem im Rahmen der Fächer "Ar­
beitsrecht", "Sozialrecht" und "Gr~ndzüge des 
Wirtschaftsrechtes" . Ein besonderes Fach "Sozial­
politik", dessen Aufgehen im Rahmen der neuen 
Disziplin "Gesellschaftspolitik" sich übrigens all­
gemein abzeichnet, war daher nicht vorzusehen. 

Die weitestgehende Umgestaltung nimmt der 
Entwurf beim Fach "Soziologie" vor. Bisher wird 
es als Teil der einführenden Philosophievorlesung 
und mit dem Etikett "Gesellschaftslehre" ver­
sehen gelehrt, jedoch war dafür keine Prüfung 
vorgesehen. Ohne daß in diesem Zusammenhang 
auf die Problematik einer "Gesellschaftslehre", 
diese eventuell als Lehre von der' (richtigen) Ge­
sellschaft verstanden, eingegangen werden soll, 
bringt der Entwurf nunmehr klar zum Ausdruck, 
daß es ihm bei der Vermittlung soziologischer 
Kenntnisse an den angehenden Juristen um etwas 
ganz anderes g,eht. Weder eine al1gemeine Soziolo­
gie noch eine Methodenlehre, noch eine Praxis in 
der empirischen Soziologie soll dem Juristen gebo­
ten werden, 'Sondern ein Abriß der wichtigsten 
Ergebnisse empirischer soziologischer Forschung 
in ß.ereichen, die für die zentralen Rechtsfächer so­
zusagen den sozialen Grundstoff darstellen oder, 
mit anderen Worten, die Sozialmodelle enthalten, 
die Anlaß und Grundlage für das Einschreiten der 
rechtsetzenden Organe waren und sind. An Bei-

spielen erläutert heißt dies, ein Abriß der Fami­
Iiensoziologie kann und soll die Familienrechts­
vorlesung, ein Abriß der Betriebssoziologie das ' 
Arbeitsrecht, ein' Abriß der Wirtschaftssoziologie 
das private Vermögensrecht (Schuldrecht, Sachen­
recht, Erbrecht, Handelsrecht) und das Wirt­
schaftsrecht ergänzen. Immer handelt es sich dabei 
um Teile der Soziologie, die man heute als die 
speziellen Soziologien ztisammenfaßt.Wenn der 
Entwurf auch darauf verzichtet, die einzelnen zu 
lehrenden speziellen Soziologien konkret zu be­
zeichnen und das Fach "Soziologie für Juristen" 
nennt, so muß sich doch für den verständigen An­
wender dieser Bestimmung ganz klar das er­
geben, was mit obigen Beispielen erläutert werden 
sollte, daß nämlich jene speziellen Soziologien 
auf gar keinen Fall als Vorlesungs- und Prüfungs­
stoff in Frage kommen, die nicht geeignet sind, 
ein Korrelat im sozialen Bereich zu wichtigsten 
Rechtsfächer darzustellen. Als solches negatives 
Beispiel sei die Religionssoziologie genannt. 

Neben dieser notwendig gewordenen Neuab­
grenzung bzw. Neuumschreibung bestimmter 
soz,ialwissenschaftlicher Fächer erwies es sich als 
notwendig, drei Fächer, die bisher überhaupt 
nicht vorgesehen waren, die jedoch für die Aus~ 
bildung der" Juristen unentbehrlich schienen, in 
den Studienplan einzubauen. Es waren dies die 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die Betriebs­
wirtschaftslehre und die Psychologie für Juristen. 

Wichtiger noch als die Neuere politische Ge­
schichte (das Fach wurde als Wahlfach beibehalten) 
schien weiters das Fach "Sozial- und Wirtschafts­
gesch,ichte" zu sein. Rechtsgeschichtliche Vorle­
sungen ohne gleichzeitige Vermittlung von 
Kenntnissen der sozial- und wirtschaftsgeschicht­
lichen Zusammenhänge können nur ein höchst 
einseitig,es Bild vom Ablauf der Dinge vermitteln. 
Zumindest die österrl;iichische Rechtsentwicklung 
der letzten zweihundert Jahre muß durch eine 
Beschäftigung mit der Entwicklung der sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Zeit er­
gänzt werden. 

In der Diskussion um eine Reform des Jusstu­
diums ist im Zusammenhang mit der ;ergänzenden 
sozialwissenschaftlichen Ausbildung des Juristen 
immer wieder beto~t worden, daß. die Aus­
bildung in den modernen Betriebswissenschaften 
mindestens ebenso wichtig, wenn nicht wichtiger 
ist, als die Befassung des Rechtshörers mit Natio­
nalökonomie. Der Entwurf 'sieht daher das Fach 
"Betriebwirtschaftslehre" als Pflidltprüfungsfach 
vor. Betriebswirtsd1aftliche Fragen spielen aber 
keineswegs nur in der Privatwirtschaftssphäre 
oder in dem in österreich besonders ausgeprägten 
Sektor der Gemeinwirtschaft eine Rolle. In dem 
Maße, in dem die öffentliche Verwa]tung zuneh­
mend in 'verschiedensten Formen sogenannter 
"Leistungsverwaltung" tätig wird,' müssen be­
triebswirtschaftliche Faktoren auch gerade in die-
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sen Bereichen eine gewichtige Roll,espielen. Es 
sollte dies daher auch' in derBez~ichnung des 
Prüfungsfaches seinen Ausdruck finden, weshalb 
die Bezeichnung "Betriebswirtschaftslehre unter 
Berücksichtigung der öffentlichen Verwaltung" 
geboten erscheint. 

Ähnliches gilt für das Fach "Psychologie für 
Juristen". Gleichgültig, in welchen Rechtsberuf 
der angehende Jurist einmal eintritt, immer wird' 
es neben soliden juristischen Kenntnissen auch 
darauf' ankommen, daß er den Rechtsfall, mit 
dem er zu tun hat, auch' in 'Seinen menschlichen 
und zwischenmenschlichen Dimensionen sieht, 
erfaßt und dies bei der Lösung berücksichtigt. 

und den zweiten Studienabschnitt aufzuteilen 
sind. Ausgehend von dem Zweck der Studienab­
schnitte ergab sich als Lösung eine Zweiteilung in 
der Richtung, daß zwischen sozialwissenschaft,· 
lichen Fächern, die die Grundlage für das rechts­
wissenschaftliche Studium bilden, und solchen 
unterschieden wurde, die die juristische Berufs­
laufbahn komplettieren sollen. Diese wurden in 
den zweiten Studienabschnitt, jene in den ersten 
Studienabschnitt aufgenommen. Während bei der 
Soziologie und der ,Sozial- und Wirtschaftsge­
schichte die Plazierung im ersten Studienabschnitt 
demnach unproblematisch war, mußte die Na­
tionalökonomie in den zweiten Studienabschnitt 
als Pflichtwahlfachaufgenommen werden. Neben 

Das Fach "Volkswirtschaftslehre und -politik" der Funktion als Grundlage für ein Verständnis 
wird nunmehr als eines der sozial- und wirt- des Studiums der Rechtswissenschaften war das 
schaftswissenschaftlichen Pflichtwahlfächer des Fach "Volkswirtschaftslehre und Volkswirt­
~weiten .Studienabschnittes angeboten. Eine dar- schaftspolitik" vor allem auch unter dem Aspekt 
uber hl~ausgehende "Fes~set~u~g des Faches der Abrundung der eigentlichen Juristenausbil­
"Vol.kswutschaftslehre , wie SIe ~n der ~eltenden dung zu sehen und demnach im zweiten Studien­
S~udle~ordr:ung. noch en:halt.en Ist,schelllt aller- abschnitt _ als Pflichtwahl(prüfungs)fach - ein­
dlllgs Im. Hlllbhck auf .dle seit d~r Neuscha~ung I zubauen. Die übrigen sozialwissenschaftlichen 
der . so~,al- und wlrtschaftsw,ssen~chaf~.h~en Fächer. mußten diesen Grundsätzen entsprechend 
St~d,ennchtung vorhandenen Stud'~l1I~~ghch- I in den zweiten Studienabschnitt aufgenommen 
kelten vom Sta~dpunkt so:wohl des ~unst,schen I' werden, und zwar je nach ihrer Bedeutung für die 
a.ls auch d~s sozlal- und. wlrtschaftswlssenschaft- Rechtswissenschaften entweder als Prüfungsfach 
hchen StudIUms entbehrlIch. oder als eines der Pflichtwahlfächer. 

Da der Bereich des Finanzrechts eine Vielfalt 
von Detailregelungen beinhaltet - was insbe­
sonders in den umfangreichen' und vielfältigen 
Änderungen unterworfenen gesetzlichen Regdun­
gen des Steuerrechts seinen Ausdruck erfährt -, 
sollte es ausreichend sein, den Studierenden der 
Rechtswissenschaft 1m Rahmen seines Studiums 
auf das Finanzrecht als rechtswissenschaftliches 
Pflichtwahlfach zu beschränken. 

Die Beschränkung des Faches Kriminologie auf 
die Grundzüge stellt deshalb keine Einschrän­
kung gegenüber dem, bisherigen Zustand' dar, da 
nach der geltenden Studienordnung ohnehin nur 
zwei Wochenstunden vorgesehen waren, was 
sicher auch nicht mehr als eine Vermittlung der 
Grundzüge erlaubt. Der Zusammenhang mit dem 
Strafrecht und Strafprozeßrecht rechtfertigt auch 
die Aufnahme in dieser, Form unter § 5 Abs. 2 
Z.4. 

Beim Fach "Neuere Geschichte" wird nunmehr 
durch die Bezeichnung "Politische Staaten- und 
Verfassungsgeschichte" einerseits die Abgrenzung 
zum neuen Fach "Sozial- und Wirtschaftsge­
schichte" vorgenommen, andererseits aber auch 
auf jene Aspekte der Geschichte besondere Be­
deutung' gelegt, die für eine juristische Ausbil­
dung unerläßlich sind; auch in diesem Falle wurde 
schließlich der Weg eines Pflichtwahlfaches ge-
wähit. ' 

Im Zuge dieser tiefgreifenden Reformen des 
sozialwissenschaftlichen Ergänzungsstudiums für 
Juristen konnte nicht an der Frage vorbeige­
gangen werden, wie diese Fächer ,auf den ersten 

Die Frage, inwieweit die Hörer der Studien­
richtung Rechtswissenschaften mit Philosophie 
oder Rechtsphilosophie im besonderen befaßt 
werden sollen, wurde in Abänderung der derzeit 
geltenden Regelung wie folgt gelöst: Eine Ein­
führung in die Philosophie im allgemeinen er­
schien entbehrlich, da dies heute bereits in den 
oberen Klassen der allgemeinbilderiden höheren 
Schulen geschieht. Die Rechtsphilosophie selbst 
wurde nicht wie bisher als ein einheitliches Fach 
mit minderem Prüfungsrecht (pflichtkolloquium), 
sondern zweigeteilt eingebaut. Was der angehende 
und später in die Praxis abgehende Jurist an 
rechtsphilosophischen Problemstellungen unerläß­
lich kennen muß, ist, wie schon ausgeführt, im 
Rahmen des Pflichtprüfungsfaches "Einführung 
in die Rechtswissenschaften unter Berücksichti­
gung der methodologischen und philosophischen 
Grundlagen" vorzutragen und zu prüfen. Alles 
übrige und d. h. das Fach als Ganzes wird sowohl 

'im Rahmen des zweiten Studienabsd11littes als 
Freifach als auch wieder im Rahmen des Dok­
toratsstudiums als Dissertationsfach und damit 
als Prüfungsfach des Rigorosums vorgesehen. 
Dieser differenzierte Einbau der Rechtsphiloso­
phie in den Studiengang des rechtswissenschaft­
lichen Studiums sollte dem didaktischen und in­
haltlich,en Charakter dieses Faches entsprechen 
und durch die Aufnahme als Freifach des zweiten 
Studienabschnittes und als selbständiges Fach des 
Doktoratsstudiumseine ausreichende Studiener­
gänzung als auch selbständiges Betreiben dieser 
Disziplin ermöglichen. 
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Beide Diplomprüfungen - wie dies im All­
gemeinen Hochschul-Studiengesetz vorgesehen ist 
- werden in Teilprüfungen aufgelöst. Den ersten 
Schritt dazu stellt die mit Bundesgesetz vom 
27. Juli 1972, BGBL Nr. 281, erfolgte Abände­
rung ,der Studien- und Staatsprüfungsordnung 
und mit Bundesgesetz vom 27. Juli 1972, BGBL 
Nr. 282, erlassene 1\nderung der· Rigorosenord­
nung dar. Der vorliegende Entwurf geht diesen 
einmal eingeschlagenen Weg konsequent zu Ende. 

Mit Ausnahme jener Fächer, die nach wie vor 
als die tragenden Hauptfächer des Rechtsstudiums 
angesehen werden müssen, nämlich "Bürgerliches 
Recht", "Strafrecht", "Verfassunngsredlt" und 
"Verwaltungsrecht", ist nach dem Gesetz für alle 
Fächer des Studienplans nur eine mündliche Prü­
fung vorgesehen. Die zuständige akademische Be­
hörde ist jedoch ermächtigt, bei Vorliegen wich­
tiger pädagogischer Gründe· statt der mündlichen 
eine schriftliche Prüfung vorzusehen. Zu einer 
Kumulierung von schriftlicher und mündlicher 
Prüfung ist die akademische Behörde in diesen 
Fächern keineswegs ermächtigt. Angesichts der 
Bedeutung. der vier oben genannten Hauptfächer 
erschien es angemessen und· gerechtfertigt und 
dem Rechtshörer zumutbar, vorzusehen, daß die 
jeweilige Teilprüfung aus einem mündlichen und 
einem schriftlichen Prüfungsteil zu bestehen hat. 
Damit wird übrigens der schon bisher kaum ver­
.tretbare Zustand beendet, daß absolvierte Juristen 
die Universität verlassen, ohne daß sie einmal 
(von Arbeiten in übungen oder bei Kolloquien 
abgesehen) eine schriftliche Prüfungsarbeit anzu­
fertigen haben. Gerade bei Juristen kommt der 
Fähigkeit, ihren Gedanken schriftlich einen ange­
messenen Ausdruck zuverleihen, größte Bedeu­
tung zu, gleichgültig in welchem Rechtsberuf sie 
tätig sind. 

Der Gesetzentwurf .statuiert als Voraussetzun­
geri für die Zulassung zur zweiten Diplomprü­
fung und damit praktisch für das Antreten zur 
ersten Teilprüfung lediglich die erfolgreiche Ab­
solvierung der ersten Diplomprüfung, die Inskrip­
tion der der Teilprüfung entsprechenden Lehr­
veranstaltungen und die ,im- Teilprüf1Jngsfach 
eventuell vorgesehenen Leistungsnachweise. Prak­
tisch heißt dies, daß der Hörer in· bestimmten 
kleineren Fächern bereits am Ende des ersten 
Semesters des zweiten Studienabschnittes Zur 
Prüfung antreten kann. Alles in allem ermög­
licht ihm das, am Schluß eines jeden Semesters 
des zweiten Studienabschnittes Teilprüfungen ab­
zulegen. Damit diesegesetzgeberische Absicht 
auch tatsächlich verwirklicht wird, ordnet das 
Gesetz ausdrücklich an, . daß die zuständige aka­
demische Behörde eine langfristige übersicht über 
die Lehrveranstaltung.en zu veröffentlichen hat -
übrigens eine schon heute vielfach geübte :pra. 
xis - und daß diese übersicht so gestaltet sein 
muß, daß d~r Hörer, sofern .er einen regelmä­
ßigen Studiengang aufweist, aum tatsächlidl am 

Schluß eines jeden Semester,s des zweiten Stu­
dienabschnittes zwei Teilpriifungen absolvieren 
kann. Damit besteht· auch die Hoffnung, einen 
nicht unweseritlichen Beitrag zur Ermöglichung 
einer ar:beitsökonomischen Studienabwicklung ge­
leistet zu haben. 

. Eine Ausnahme von dieser Regel mußte ledig­
Lich für -die schon mehrfach erwähnten vier 
Hauptfächer gemacht werden. Die Zula~sung zur 
Teilprüfung setzt bei ihnen die Approbation der 
Diplomarbeit und die Absolvierungdes größten 
Teils des fünften Semesters des zweiten Studien­
abschnittes voraus. 

Besondere Anlieg,en sind die Sicherung . und 
Gewährleistung eines für die Studierenden ge­
rechten Prüfungssystems. Obwohl hier noch viele 
Entwicklungen in der Zukunft offen sind und 
sicher noch manches verwirklicht werden muß, 
das derzeit erst in Diskussion steht und für eine 
gesetzgeberische Lösung noch nicht reif ist, sollte 
man doch in der Lage sein, einige diesbezügliche 
Reformen in den Gesetzentwurf aufnehmen zu 
können. Die für eine arbeitsökonomische Stu­
dienweise zweckmäßige Regelung des Prüfungs­
zeitpunktes im sechssemestrigen zwejten Studien­
abschnitt wurde schon ,erwähnt. In den relativ 
seltenen Fällen, in denen ein Prüfungsfach durch 
bloß einen Ordentlichen Universitätsprofessor 
vertreten ist, bleibt es dabei, ·daß dieser auch 
Prüfer ist. In den Fällen, in denen ein Prüfungs­
fach an einer 'Fakultät durch mehr als'einen 
Ordentlichen Universitätsprofessor vertreten ist, 
wird die akademische Behörde, die ·den Studien­
plan zu erlassen hat, ermächtigt, die freie Prüfer­
wahl einzuführen. In jenen Fällen, in denen ein 
Prüfungsfachdurch keinen Ordentlichen Univer­
sitätsprofessor vertreten ist, wird die für den 
Kandidaten so wichtige Identität zwischen Lehrer 
und Prüfer gesetzlich vorgesehen. 

Im Zuge der Bemühungen um eine lteform des 
Rechts~tudiums ist besonders die Problematik be­
wußt geworden, die 'sich um die Frage rankt, was 
im Rahmen eines bestirnten Faches geprüft wer­
den darf und was nicht. In der Prax,is geht es 
vor allem um das Recht des Prüf.ers, Fragen aus 
d'en Grenzgebieten des Faches und damit auch 
aus angrenzenden Fächern, die prüfungsmäßig 
jedoch Selbstäridigkeit besitzen, zu stellen. Solang 
solche Fächer zusammen an einem Tag, even­
tuell sogar kommissionell geprüft wurden, konnte 
dies nicht weiter problematisch werden, da der 
Kandidat ohnehin seine Kenntnisse aus all diesen 
Fächern bereit haben mußte. Ab dem Augen­
blick aber, da die Zeitpunkte der 'einzelnen Prü­
fungen mehr oder weniger weit auseinander­
fallen - und dies war ab dem Inkrafttreten de'r 
Bundesgesetze BGBL Nr. 281/1972 und2SZ11972 
über die erfolgte Abänderung der Studien- und 
Staatsprüfungsordn~g bzw. Rigorosenordnung 
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der Fall -, kann dies für den Prüfer und für in Erprobung ist, das eine Reform überholter 
den Kanditat zu eineredtten Sdtwierigkeit füh- Lehrveranstaltung'stypen darstellt. Dessenunge­
l'en. Aus diesem Grund sah man sidt bei der Er- achtet hielt man sidt bei der Erstellung des Ge­
stellung der Regierungsvorlage vetanlaßt, im vor- setzentwurtes für verpflidttet, im Zuge der Re­
liegenden Entwurf eine klare Regelung vorzu- form des Studiums der Reehtswissenschaften audt 
sdtlagen. Dies gesdtah in der Weise, daß bezüglich diesbezüglidte Anregungen, zu g,eben, Anregun­
der sehriftlidten Prüfungsarbeiten aus Bürger- gen, die zum größten Teil auf Erfahrungen und 
liehem Redtt, Strafredtt, Verfassungsredtt und Erfahrungsberichte zurüd!:.gehen" die von den 
Verwaltungsrecht vorgesehen wird, daß merbei Hochschulen selbst kommen. Dabei mußte selbst­
auch Kenntni&se 'aus den mit dem Prüfu~gsfach verständlich auf die Prinzipien der Lehr- und 
eng verwandten Fächern verlangt werden kön- Lernfr,eiheit entsprechend, Rücksicht genommen 
nen. Dasselbe soll sinngemäß auch für die Di- werden. Als Form für die Artikulierung dies­
plomarbeit Geltung haben. Der Grund für diese bezüglicher Vorstellungen boten sich Hinweise in 
Regelung liegt in der Erwägung, daß es bei diesen den Erläuternden Bemerkungen, eventuell die Er­
schriftlichen Arbeiten in der Regel um die Bet lassung eines Musterstudienplanes, aber auch das 
arbeitung von praktischen Rechtsfällen gehen Studiengesetz selbst an. Eine Plazierung dieser 
wird. Diese verlauf.en Jedoch 'so gut wie niemals Anregungen in den Erläuterungen 'schien jedoch 
so, daß sie mit Hilfe von Kenntnissen aus einem der Bedeutung dieser Reform nicht angemessen. 
einzigen Rechtsgebiet (z. B. aus dem Bürgerlichen Die Erlassung eines Musterstudienplanes im Ver­
Recht) gelöst werden können. Immer werden ordnungswege hätte zwar mangels i:edttlicher Bin­
auch Fragen her,einspielen, d<ie Rechtsgebiete be- dung der zuständigen akademischen Behörde de 
rühren, die mit der Redttsdisziplin verwandt jure in die Hochschulselbstverwaltung nicht 
sind, in der das Hauptproblem des Falles ange- eingegriffen, de facto aber doeheinen mit den 
siedelt ist. In solchen Situationen die Prüfung Prinzipien dieser Selbstverwaltung nicht yerein~ 
auf ein Rechtsgebiet beschränken hieße, daß das baren Inger,enzversuch der Hochschulverwaltung 
Lösen von praktisdten Fällen aus der Prüfung dargestellt. Aus all diesen Gründen erwies sich 
überhaupt aussdteidet. Das sollte vermieden wer- schließlich eine Aufnahme der diesbezüglichen Be­
den. Auf der anderen Seite ist diese die Grenzen stimmungen inden Gesetzestext selbst als 'die 
eines Faches ausnahmsweise überschreitende beste Lösung. Da gerade im Bereich der Didaktik 
schriftliche Prüfung in' wenigen bestimmten Fä~ die Dinge sehr im Flusse sind, wurde diese Rege:. 
ehern dem Kandidaten deshalb zumuthar, weil lung als übergangsbestimmung mit Befristung 
er in solchen Fällen Gesetzestexte auf jeden Fall, für einen bestimmten Zeitraum vorgesehen. 
in der Regel aber wohl auch Literatur zur Anfer- Ohne daß ,dies im Gesetz ausdrücklich erklärt 
tigung der schr,iftlidten Prüfungs arbeit verwenden ist, wird es Sache der Hochschulverwaltung sein, 
darf. Sollten diesbezüglich Zweifel bestehen, so gegen Ende dieser Frist Erfahrungsberichte ein­
könnte dies in der Studienordnung ausdrücklich zuholen und dann eventuell dem Gesetzgeber 
normiert werden. entsprechende Vorschläge für eine Reg.elungzu 

Auf eine ausdrücklidte Blestimmting, wonach bei 
anderen Teilprüfungen Fragen aus angrenzenden 
verwandten Rechtsgebieten nicht gestellt werden 
dürfen, glaubt man deshalb verzichten zu kön­
nen, weil sich diese Regel als Konsequenz der 
Regel des § 8 des Entwurfes mit hinlänglicher 
Klarheit ergibt. 

In einem viel stärkeren Maße, als dies wahr­
scheinlich bei ander,en Studienrichtu~gen der Fall 
ist" steht und fällt der Erfolg einer Reform des 
Rechtsstudiums mit Verbesserungen im Bereich 
der Didaktik. Es muß in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich festgestellt werden, daß an allen 
Redttsfakultäten österreichs die Universitäts­
lehrer . aus eigenem Antrieb bereits seit langem 
die verschiedensten Entw:i~lungen auf diesem Ge­
biet in Gang gebracht haben. Nicht jeder Redtts­
lehrer bringt diese seine überaus verdienstvollen 
Bemühungen immer der öffentlichkeit oder auch 
nur dem zuständtgen Bundesministerium zur 
Kenntnis. Er ist dazu audt nidtt verpflichtet. Es 
ist daher zw~fellos so; daß gerade auf dem Ge­
biet der Didaktik der Rechtsfädter schon vieles 

madten. Die B,estimmung ist außerdem so gefaßt, 
daß materiellredttlidt gesehen die volle Autono­
mie gewahrt wird. Das Gesetz schl'eibt zwingend 
nur vor, daß Unterrichtsversuche gemacht wer­
den müssen, daß deren Regelung in den Studien­
plan aufzunehmen ist und hiebei eine Zwei­
teilung in Unterrichtsversuche der Form und 
Unterrichcsversuch,e dem Gegenstand nach vor­
zusehen ist .. Alles übrige, das ist insbesondere 
das" wie" dieser Versuche, ,ist fakultativ derart 
geregelt, daß es den zuständig,en akademischen 
Behörden überlassen bleibt, welche Unterrichts­
versuche unternommen wer,den. Die diesbezüg­
lichen, den Inhalt dieser Versuche bestimmenden 
Normen des Entwurfes sind daher lediglich An­
regungen des Gesetzgebers, deren normativer 
Gehalt sich darauf beschränkt, den zuständigen 
akademischen Behörden eine gewisse Richtung an­
zugeben und für deren Regelung einen Rahmen 
abzusted!:.en. 

Die meisten der in § 14 Abs. 2 und 3 enthal­
tenen Beispiele für Unterrichcsversuche sind det 
heute bereits an einer Reihe von Rechtsfakul­
täten vereinzelt geübten Praxis entnommen. 
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Da das Universitäts-Organisationsgesetz nun- 1 einzelnen Rechtsdisziplinen zu tun hat. Insofern 
mehr allgemein die Einrichtung von Studien- I ist es zumindest im Rahmen einer Regelung des 
kommissionen vorsieht, war eine spezielle Be- Rechtsstudiums nicht unrichtig, von einem Stu­
stimmung über Studienkommissionen im Bundes- diumder R e .c h t s w iss e n s c h a f t e n zu 
gesetz über das Studium der Rechtswissenschaften sprechen. Diese natürlich nur bis zu einem ge­
entbehrlich. wissen Grad denkbare AUfflpaltung der Wissen-

Juristen, die den Grad eines Doktor juris nach schaft vom Recht in einz'elne Disziplinen find.et 
altem Recht nicht erlangt, die dre,i Staatsprü- übrigens schon \Seit ger,aumer Zeit m der ver­
fungen im Rahmen des' R'echtsstudiums jedoch schiedenen Benennung und Umschreibung von 
abgelegt haben, sollen auf eine verwaltungstech- Lehrkanzeln und Instituten ihren Ausdruck. Die 
nisch einfache Art - in der Form eines einfachen Einteilung des Studiums in Diplomstudium und 
Feststellungsbescheides des Dekans der zuständi- Doktoratsstudium der Abs. 2 'und 3 entspricht 
gen akademischen Behörde - in Hinkunft die der grundsätzlichen Einteilung des § 13 des All- ' 
Berechtigung zur Führung des akademischen gemeinen Hochschul-Studiengesetzes und 
Grades eines Magister juris erhalten können. wurde - wie bereits. im allgemeinen Teil der 

Erbiuterungen ausgeführt - auch bei der Ge-
BESONDERER TEIL staltung des rechtswissenschaftlichen Studiums 

Zu § 1: beibehalten. 

Im Abs. des § 1 wird zunächst auf die lei- Zu § 2: 
tenden Grundsätze für die Gestaltung der Stu-
dien an den wissenschaftlichen Hochschulen ver- Würde der Entwurf bei der Bezeichnung der 
wiesen, die im § 1 Abi;. 1 des Allgemeinen Hoch- akademischen Grade den Grundgedanken' des 
schul-Studiengesetzes niedergelegt, sind. Diese Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes folgen, 
leitenden Grundsätze sind es, die die Wissen- wonach bei jeder Studienrichtung ein deutscher 
schaftlichkeitder Ausbildung an den Hochschulen und ein lateinischer Grad, die, bedeutungsmäßig 
und die ihre notwendige Voraussetzung bildende einander entsprechen müssen, vorzusehen sind, 
Frei~eit in Lehre, Forschung und Studium ga- so ergäben sich gewisse Schwierigkeiten. Aus­
ranlIeren. Es sind dies die Grundsätze, der Frei- gehend von den Ausführungen zu § 1, müßten 
heit der Wissenschaft und ihrer Lehre der Ver- die deutschen Bezeichnungen der akademischen 
bindung der Forschung und Lehre, der' Offenhei~ Grade Magister der Rechtswliss·enschaften bzw. 
für die Vielfalt wissenschaftlicher Lehrmeinungen Doktor der Rechtswissenscliaften lauten. Dazu 
und wissenschaftlicher Methoden, der Lernfrei- korrespondierende lateinische Hezeichnungen 
heit, des Zusammenwjrkens der Lehrenden und wären zwar denk- und formulierbar, aber in be­
Lernenden und der Autonomie der Hochschulen. zug auf die ,diesbezügliche österreichische Tradi­
§ 1 Abs. 1 des Entwurfes verweist weiter auf tion höchst ungewöhnlich. Dieser entspricht viel­
die im § 1 Abs. 2 des Allgemeinen Hochschul": mehr der Doctor juris und übertragen auf die 
Studiengesetzes genannten Ziele der Hochschul- neue Zweiteilung des Studiums der Magister juris. 
studien. Es sind dies, soweit sie für ordentliche Geht man davon aus, so käme man Zu deutschen 
Studie~ in Betracht kommen, die Entwicklung Bezeichnungen, 'die wiede~um den Erwägunge~ 
der WISSenschaften und d,je Heranbildung des zu Abs. 1 strikt zuwiderlaufen, nämlich zu den 
wissenschaftlichen Nachwuchses die wissenschaft- Begriffen Doktor ,des R,echts und Magister des 
liehe Berufsvorbildung und die Bildung durch Rechts. Aus all diesen Gründen sah man sich 
Wissenschaft. ' veranlaßt, als aka,demische Grade den "Magister 

Hier und an anderen St'ellen d, G _I der Rechtswi'ssenschaften" bzw. Doktor - der 
es esetzent R ch . ch f " d I I .. ch . 

wurfes ist vom Studium der Re c h t s w iss e n- \..e tswlssens a te,n un a s atemlS e Bezelch-
s c h a f te n die Rede Der Begr'ff S d· d nung den akademischen Grad "Magister juris" 

• I "tu !Um er b D .' " (b k" . , 
Rechte" ist insofern, überholt, als dem Rechts- zw.,~ o,~tor Juns a' ge urzt. "Ma~. }ur: ' bzw. 
studium heute nicht mehr die Auffassung von der "J?r. Jur. ) v~rzusehen und emz.u~uhren, "'.ohl 
Zweiteilung des Rechtes zugrunde liegt, die ur- Wissend, daß die de~tsche und latelmsc:he Bez:~cI:­
sprünglich zum Begriff des Studiums beider nung des ~kade~lschen Grades mcht v~lhg 
Rechte (utriusque juris) geführt hat. Auch der kongruent .smd. DJt~se Inkongruenz, ,der latemi­
Begriff des Studl·ums der Recht' ch f" schen Bezeichnung wurde deshalb m Kauf ge-" SWlssens a t 'd ck "ß· . 
wurde vermieden. Wenn man auch t _ nommen, a es unzwe ma 'lg schien, vo'n so 

un er ge 'f··h d 11 . k ,. ·ff 
wissen Voraussetzungen von' . h . I·ch emge u rten un a gemem a zeptlerten Begm en . emer ,em eJ.t I en . D .." D· b 
Wissenschaft' vom, Recht, al\So von der Rechts- Wie" octor Juns (. r, }ur.) a zugehen, 

wissenschaft schlechthin, sprechen und ausgehen 
könnte, so überwiegt doch heute - und dies Zu § 3: 
ko~mt serade in einer. Studienregelung wie der Bei der Gestaltung desrechtswissenschaftlichen 
vorlIegenden sehr deutlIch zum Ausdruck - die Studiums ging man davon aus, daß das Diplom­
Vorstellung, daß man es mit einer Reihe von studium keinesfalls mehr pflichtm~ßig'e Semester 
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umfassep soUte, als nach der. geg.enwärtig gelten­
den Studien- und Staatsprüfungsordnung für die 
Absolvierung des Studiums erforderlich sind. Es 
wurde demnach an der achtsemestr,igen Dauer 
für das Diplomstudium fe~tgehalten, wobei aller­
dirigsaus den bereits in den allgemeinen Er­
läuterungen angeführten Gründen die Einteilung 
in zwei Stud·ienabschnitte zu zwei Semester für 
den ersten StudienabschUlitt \lnd sechs Semester 
fÜ'r den zweiten Studienabschnitt vorgeschlagen 
wurde. 

Zu § 4: 

In § 4 Abs. 2 werden die Prüfungsfächer der 
ersten Diplomprüfung angeführt. Die erste Di­
plomprüfung umfaßt fünf Teilprüfungen. Diese 
Teilprüfungen entspr·echen den Stuaienzielen des 
ersten Studienabschnittes, nämlich der Einfüh­
rung in die Rechtswissenschaften, der Einführung 
in jene sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Fächer, die sich als Grundlage für das Studium 
der Rechtswissenschaften darstellen, sowie der 
Vermittlung jener rechtshistorischen Kenntnisse, 
die' für das Verständnis des geltenden Rechts 
notwendig sind. Demzufolge sind als Teilprü­
fungsfächer vorgesehen eine Einführung in die 
Rechtswissenschaften, wobei auch die methodolo­
gischen und philosophischen Grundlagen für den 
Juristen Berücksichtigung finden sollen. Aus dem 
Bereich der rechtshistorischen Fädler wurde das 
'Römische Privatrecht und die Rechtsgeschichte 
-österreichs unter Berücksichtigung der europä­
ischen Rechtsgeschici1te aufgenommen. Schließlich 
sind aus dem Bereich der sozial- und wirtschafts­
'wissenschaftlichen Fächer, die in die Grundlagen 
.des rechtswissenchaftlichen Studium einführen 
sollen, das Fach "Soziologie für Juristen" und 
das Fach "Sozial- und Wirtschaftsgeschichte" als 
'Teilprüfungsfäci1er der ersten Diplomprüfung 
-vorgesehen. Gegen die in der seinerzeitigen 
Regierungsvorlage enthaltenen Teilprüfungs­
fäci1erder ersten Diplomprüfung wurde sowohl 
im Zuge des Begutachtungsverfahrens als auch 
:bei den parlamentaf1ischen Beratungen eingewen­
det, daß dies eine für den Studierenden unzumut­
.bare Belastung darstellen würde. Diesen Einwän­
den dürfte allerdings bei einer Reduzierung der 
Prüfungsfächer auf insgesamt fünf nunmehr 
Rechnung getragen sein. In § 4 Abs. 3 ist vor­
gesehen, daß mit der Ablegung der ersten Di­
plomprüfung am Ende des ersten Semesters be­
gonnen wer,den kann, d. h. daß die erste Teil­
prüfung der ersten Diplomprüfung am Ende des 
ersten Semesters und dann folgend die weiteren 
Teilprüfungen abgelegt werden können. Die Ver­
mehrung der Zahl der Fächer der ersten Diplom­
prüfung im Vergleich zu der Zahl der Prüfungs­
fächerder ersten Staatsprüfung der gegenwär­
tigen Studien- und Staatsprüfungsordnung war 
'1m Verlaufe des Begutachtungsverfahrens mehr-

mals angesprochen worden. Die Vermehrung der 
Zahl der Prüfungsfächer wird allerdings bei nun­
mehr fünf Prüfungsfächernkeine Vergrößerung 
der Studien- und Prüfungsanforderungen bewir­
ken, da d[e Gewichtung der Fächer, die freilich 
erst in der Studienordnung vorgenommen werden 
kann, so beschaffen sein muß, daß gegenüber der 
Studienzahlsumme des ersten Studienabschnittes 
auf Grund der geltenden Studien- und Staats­
prüfungsordnung keine wesentliche Veränderung 
eintritt. Dadurch sollte sich keine vermehrte Be­
lastung für den Studierenden der Rechtswissen­
schaften ergeben. Der einführende Studien­
abschnitt erfährt dadurch - wie bereits im all­
gemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt -
lediglich eine andere Struktur. 

Im Abs. 4 wird vorgesehen, daß die Teilprü­
fungen der ersten Diplomprüfung grundsätzlich 
mündlich abzuhalten sind. Die zuständige aka­
demische Behörde erhält zusätzlich die Möglich­
keit, aus pädagogischen Gründen- dies wird 
insbesondere dann der Fall sein, wenn die Zahl 
der Prüfungskandidaten dies erforderlich machen 
sollte - die Teilprüfungen über das einführende 
Teilprüfungsfach, die Einführung in die Rechts­
wissenschaften, anstelle der mündlichen die 
sci1riftliche Abhaltung der Prüfungen vorzu­
nehmen-. 

Zu § 5: 

Auf die Struktur des zweiten Studien­
abschnittes und der zweiten Diplomprüfung 
wurde im allgemeinen Teilder Erläuterungen be­
r.eits ausführlich eingegangen. Die Gruppierung 
der Wahlfächer erfolgte so, daß dem Kandidaten 
eine sinnvolle Schwerpunktbildung mit Blick­
richtung auf allfällige Berufsabsichten möglich 
ist, ohne daß hiedurch die Einheitlichkeit der 
rechtswissensci1aftlichen Ausbildung in Frage ge­
stellt wurde. Die zweite Diplomprüfung ist dem 
Allgemeinen Hoci1schul-Studiengesetz gemäß als 
Gesamtprüfung in der Form von Teilprüfungen 
abzuhalten, die eine Diplomarbeit miteinschließt. 
Die nähere Regelung der Diplomarbeit erfolgt 
in § 7. In Abweichung vom Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetz wird die Approbation der 
Diplomarbeit als Voraussetzung für die Zulas­
sung zur zweiten Diplomprüfung nicht gefordert. 
Sie ist lediglich Voraussetzung für die Ablegung 
bestimmter Teilprüfungen der zweiten Diplom­
prüfurig. Dies war notwendig, um zwei wichtig 
erscheinende Zielsetzungen zu verwirklichen: Ein­
mal sollte· sichergestellt werden, daß. alle füv 
die Ausbildung des Juristen wichtigen Fächer im 
gleichen Maße den Rang eines Diplomprüfungs­
faches haben, was unter anderem zur Folge hat, 
daß sie im Diplomprüfungszeugnis aufscheinen 
und an dem Erfolg oder Mißerf01g der zweiten 
Diplomprüfung mitbestimmend teilhaben. Zum 
zweiten sollte es aber dem Kandida.ten möglich 
gemacht werden, vom Ende des ersten Semesters 
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des zweiten Swdienabschnittes an, d. h. bei einem 
regelmäßigen Studiengang am Ende des dritten 
Semesters, mit der Ablegung der einzelnen Teil­
prüfungen zu ,beginnen. Da zu diesem Zeitpunkt 
eine Approbation der Diplomarbeit nicht mög­
lich ist, muß sie als Voraussetzung zur Zulassung 
zur zweiten Diplomprüfung entfallen. Nur die 
sogenannten "traJgenden Hauptfächer" der rechts­
wissenschaftlichen' Ausbildung, Bürgerliches Recht, 
Strafrecht, Verfassungsrecht und Verwaltungs­
recht, die sowohl aus einem schriftlichen und 
einem mündlichen Prüfungsteil bestehen, können 
frühestens zum Ende des fünften Semesters des 
zweiten Studienahschnittes, d. h. wiederum bei 
regelmäßigem Studiengang am Eede des siebenten 
Semesters, ,abgelegt werden. Der Beginn der Ab­
legung der Teilprüfungen awdiesen Fächern 
setzt die Approbation der -Diplomarbeit voraus. 
Bei den ührigen Teilprüfungsfächern der zweiten 
Diplomprüfung kann die zuständige akademische 
Behörde aus pädagogischen Gründen anstelle der 
mündlichen die schriftliche Abhaltung vorschrei­
ben. Zu einer Kumulierung von schriftlicher und 
mündlicher Prüfung ist die akademische Be­
hÖflcle - wie bereits erwähnt - nicht ermäch­
tigt. 

Im einzelnen sind die Prüfungsfächer der 
zweiten Diplomprüfung in § 5 Abs. 2 auf Grund 
der Diskussion und parlamentarischen Beratungen 
der seinerzei~igen Regierungsvorlage teilweise 
neu strukturiert worden. Unverändert bleiben 
die Z. 1 bis 8 als jene Pflichtfächer, die für eine 
einheitliche und umfassende Juristenausbildung 
unabdingbar notwendig anzusehen sind. Von den 
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Fächern 
wurden, wie bereits im allgemeinen Teil der Er­
läuterungen angeführt, die Betriebswirtschafts­
lehre unter Berücksichtigung der öffentlichen Ver­
waltung sowie die Psychologie für Juristen als für 
eine moderne Ausbildung eines Juristen unerläß­
lich beibehalt~n. Um aber den weitergehenden 
Forderungen nach einer Reduzierung der Prü­
fungsfächer der zweiten Diplomprüfung gegen­
über dem Fächerkatalog der seinerzeitigen Regie­
rungsvorlage einerseits und einem möglichst um­
fassenden und vollständigen Fächer- und Lehr­
angebot sowie den Wünschen nach Wahlmöglich­
keiten für ,den Studierenden und gewissen 
Schwerpunktsetzungen bereits im Diplomstudium 

, andererseits zu entsprechen, wurde der Weg 
zweier Pflichtwahlfächergrppen gewählt, und 
zwar einer rechtswissenschaftlichen Pflicht­
wahlgruppe und einer sozial- und wirtschafts­
wissenschaftlichen Pflichtwahlgruppe. Die rechts­
wissenschaftliche Fächergruppe um faßt die Fächer 
Finanzrecht, Sozialrecht, Wirtschaftsrecht und 
(ausgewählte Gebiete des besonderen) Verwal­
tungsrechtj die sozia:I- und wirtschaftswissen­
schaftlic4e Fächergruppe um faßt die Fächer Poli­
tologie, Volkswirtschaftslehre und -politik unter 
Einschluß der Finanzwissenschaften, Politische 

Staaten- und Verfassungsgeschichte der Neuzeit 
sowie Angewandte Statistik und Datenverarbei­
tung. 

Zu § 6: 

Im allgemeinen Teil wurden die überlegungen, 
die zur Einführung von "Grundzügefächern" 
führten, bereits dargelegt. 

Zu § 7: 

§ 27 Abs. 4 des Allgemeinen Hochschul-Studi­
engesetzes sieht vor, daß die Arbeiten, von deren 
positiver Beurteilung die Zulassung zu anderen 
Prüfungsteilen (Teilprüfung der Diplomprüfung) 
- im Falle des rechtswissenschaftlichen Studiums 
zu den "tragenden Hauptfächern" (siehe oben) -
abhängig gemacht wird, je nach der Art der zu 
lösenden Aufgabe als, Klausur-, Instituts- oder 
Hausarbeiten anzufertigen sind. Es erschien daher 
im Hinblick auf Ausbildungsbereich und -ziel des 
rechtswisenschafdichen Studiums sinnvoll, die 
Diplomarbeit für den angehenden Juristen in der 
Form einer Klausurarbeit zu gestalten. Im Rah­
men der Klausurarbeit ist entweder ein Rechtsfall 
oder ein rechtstheoreti'sches Thema zu behandeln; 
durch die in § 7 Abs. 1 zwei~er Satz erfolgte 
Festlegung jener Fächer; denen der Rechtsfall oder 
das Thema zu entnehmen ist, ist unter anderem 
auch sichergestellt, daß die Themen der Diplom­
arbeit (Klausurarbeit) auch tatsächlich den eigent­
lichen Rechtsfächern entnommen werden. 

Zu.§ 8: 

§ 8 regelt den Umfang der Prüfungenj und 
zwar soll insbesondere sichergestellt werden, daß 
auch bei den Teilprüfungen eines Faches insoweit 
auch jene Kenntnisse aus angrenzenden Fächern 
verlangt werden können, als sie für das Prüfungs­
fach unmittelbar bedeutsam sind. Die entspre­
chenden Verbindungen zwischen den einzelnen 
Fächern sind daher nicht nur im Rahmen der 
Prüfung zu verlangen, sondern auch bei den ent­
sprechenden Lehrveranstaltungen zu behandeln. 
So sind beispielsweise beim Fach Bürgerliches 
Recht Kenntnisse sowohl auch aus dem Prozeß­
recht, dem Handelsrecht als auch dem Arbeits­
recht unerläßlich; gleiches gilt etwa auch für das 
Fach Verwaltungsrecht, das z. B. nicht ohne Be­
zug auf Verfassungsrecht dargestellt bzw. ver­
standen werden kann. 

Zu § 9: 

Bei der Ausarbeitung des Entwurfes für ein 
rechtswissenschaftliches Studiengesetz war man 
sich darüber im klaren, daß es für die zuständigen 
akademischen Behörden nicht leicht sein wird, 
dieser Vorschrift zu genügen. Mit Hilfe der elek­
tronischen Datenverarbeitung müßte es allerdings 
möglich sein,eiriige Modelle der Sturtdenauftei-
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tung zu erarbeiten. Das Bundesministerium -für 
Wissenschaft und Forschung wird im Zuge der Er~ 
tassung derStudienordnung selbst ein solches 
Modell unter der hypothetischen Zugrunde1egung 
einer durch einen hypothetischen Studienplan 
festgelegten Stundenanzahl pro Woche ausar­
beiten und den zuständigen akademischen Behör­
den zur Kenntnis bringen. Eine langfristige über­
sicht über die Lehrveranstaltungen stellt bereits 
heute eine VOn mehreren akademischen Behörden 
geübte Praxis dar und soll einen planvollen Stu­
dienablauf für den Studierenden der rechts­
wissenschaftlichen Studien mit regelmäßigem Stu­
diengang ermöglichen. 

Zu § 10: 

§ 10 regelt die Bestellung der Prüfer für die 
einzelnen Prüfungsfächer . 

Zu § 11: 
, 

Die Regelung der Erweiterungsstudien bzw. 
der Freifächer wurde in den Gesetzentwurf auf­
genommen, um Studierenden der Rechtswissen­
schaften die Möglichkeit zu bieten, im Rahmen 
ihres Studiums allfälligen Neigungen zu einem 
Fach (mehreren Fächern) - im Hinblick auf eine 
in Aussicht genommene Berufslaufbahn beispiels­
weise - nachgehen zu können und sich aus diesen 
Fächern auch 'auszuweisen. Als Freifächer wurden 
im- Abs. 2 insbesondere die Fächer 

Gerichtsmedizin und forensische Psychiatrie, 
Kirchenrecht und 
Rech tsphilosophie 

sowie in Entsprechung vielfach geäußerter 
Wünsche und ergänzend zu den in der seiner­
zeitigen Regierungsvorlage enthaltenen Freifächer 
weiters die Fächer 

Rechtssoziologie, 
Rechtsvergleichung im Bereich des Privatrechts, 
Rechtsvergleichung im Bereich des Strafrechts, 
Rechtsvergleichung im Bereich des Verfassungs-

rechts und 
Methodenlehre der Rechtswissenschaften 

aufgenommen. Gerichtsmedizin und 'forensische 
Psychiatrie waren bisher schon - wenn auch im 
Hinblick auf das große Interesse und die für eine 
Reihe juristischer Berufe'; große Bedeutung sehr 
oft inskribiert und besucht - Freifädler des 
rechtswissenschaftlichen Studiums. Auf das Fach 
Kirchenrecht wurde bereits im allgemeinen Teil 
der Erläuterungen eingegang,en. Das Fach Kir­
chenrecht findet im zweiten Studienabschnitt als 
Freifach volle Berücksichtigung; ebenso auch das 
Fach Rechtsphilosophie in seinem vollen Umfang. 
Beide Fächer sind darüber hinaus Dissertations­
fächer des Doktoratsstudiums. 

Zu § 12:, 

Durch die Bestimmung des Abs. 1 ist sicherge­
stellt, daß Personen, die nach den derzeit gelten-

den' Studienvorschriften die drei juridischen 
Staatsprüfungen erfolgreich abgelegt haben, ohne 
Rücksicht darauf, ob sie gemäß § 18 des Ent­
wurfes auf dem vorgesehenen Weg die Berechti­
gungzur Führung des Magistergrades erlangen~ 
zum Doktoratsstudium zuzulassen 'sind. 

Nach der Regelung des Abs. 2 sind aus dem Be­
reich des Diploffi'studiums nur Rechtsfächer, ein­
schließlich der rechtshistorischen Fächer, das Fach 
"Einführung in die Rechtswissenschaften" jedoch 
ausgenommen, als Dissertationsfächer vorgesehen. 
Zusätzlich wird eine Reihe von Fächern dem Kan­
didaten zur Wahl gestellt, die im Rah~en des 
Diplomstudiums in dieser Form oder in diesem 
Umfange nicht vorkommen. Es sind dies insbe­
sondere Fächer, die sich mit dem Bereich der 
Rechtsvergleichung beschäftigen bzw. mit der 
Methodenlehre der Rechtswissenschaften. Dar­
über hinaus ist sowohl die Rechtsphilosophie 
und das immer größere Bedeutung erlangende 
Fach "Rechtssoziologie" als Dissertationsfach ge­
eignet. Schließlich wurde schon darauf hinge­
wiesen, daß das Fach "Kirchenrecht" in seinem 
vollen Umfang nicht nur als Freifach des zweiten 
Studienabschnittes, sondern auch als Dissertations­
fach vorgesehen ist. 

Bei der Regelung der Fächer des Rigorosums 
in Abs. 3 folgt der Entwurf dem Prinzip der 
Konzentration auf die Thematik der Dissertation. 
Dies bedeutet, daß im Rahmen des Rigorosums" 
und dies heißt im Rahmen des Doktoratsstu­
diums, weniger auf den Nachweis der Erwerbung 
von Fähigkeiten auf breit gestreuten, eventuell 
von Gegenstand und Methodik her eher gegen­
sätzlichen Rechtsgebieten Wert zu legen ist als 
vielmehr auf Vertiefung im Bereich einiger we­
niger verwandter Rechtsfächer. Im Falle der An­
wendung des Abs. 6 sind vom Präses der zuständi­
gen Prüfungskommission die Fächer gemäß Abs. 3' 
Z. 2 in der Regel jenen Fächern zu entnehmen, 
die der rechtswissenschaftlichen Berufsausbildung: 
des Kandidaten entsprechen. Keinen Zweifel kann 
es darüber geben, daß auch im Falle der Anwen­
dung des Abs. 6 da~ Prüfungsfach des Rigorosums' 
gemäß Abs. 3 Z. 1 allein schon aus dem Grunde' 
der Verteidigung der Dissertation (defensio dis­
sertationis) gemäß § 25 Abs. 3 letzter Satz uner­
läßliches Prüfungsfach des Rigorosums ist. 

Das Rigorosum ist gemäß Abs. 4 als Gesamt­
prüfung in der Form von Teilprüfungen im 
Sinne des § 23 Abs. 3 und in Ermächtigung durch 
§ 24 Abs. 3 letzter Satz des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiengesetzes abzuhalten. 

Nur bei den zusätzlich zu den Diplomprüfungs­
fächern hinzutretenden Dissertationsfächern stellt 
der Entwurf in Abs. 5 die Voraussetzung auf, daß 
sie durch einen ordentlichen Universitätsprofessor­
an der betreffenden Fakultät vertreten sein müs­
s~n. Dies wird in Hinkunft bei der Stellung von 
Anträgen betreffend den Dienstpostenplan für 
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Professoren von den akademischen Behörden zu 
berücksichtigen sein; allerdings wird die Begrün­
dung, wonach die Anfertigung von Disserta­
tionen die Errichtung neuer Dienstposten für 
Ordentliche Universitätsprofessoren erforderlim 
macht, wohl allein kaum ausschließliche Recht­
fertigung für die Schaffung neuer Dienstposten 
sein können. In der Regel sollten diese Fächer 
durch Ordentliche Universitätsprofessoren ver­
treten sein und betreut werden, die im übrigen 
einem Diplomprüfungsfach entspredlen. Damit 
aber das Fach als Dissertationsfach zur Verfü­
gung steht, wird es in Hinkunft nicht genügen, 
daß esde facto durm ein,en ordentlichen Universi­
tätsprofessor betreut wird, es muß dies vielmehr 
in, der Lehrbefugnis seine Deckung finden. 

Die beabsichtigte Zweiteilung des Studiums der 
Rechtswissenschaften; wie dies im Allgemeinen 
Hochschul-Studiengesetz grundsätzlich vorge­
sehen ist, in ein Diplom- und ein Doktoratsstu­
dium stellte im Verlaufe der Diskussion um die 
Neuordnung der Studienvorschriften durch lange 
Zeit ein Hemmnis für die Reform dar. Bei der 
Lösung dieser Frage war man sich - wie bereits 
im allgemeinen Teil der Erläuterungen erwähnt 
- der Forderungen verschiedener Standesgrup­
pen bewußt. Eingehende Beratungen mit den 
Standesvertretern der Rechtsanwälte, der Notare 
und der Richter sowie dem zuständigen Bundes­
ministerium für Justiz und dem Bundeskanzler­
amt wurden in dieser Frage gepflogen, die schließ­
lich eine übereinstimmung in dieser Frage er­
kennen ließen, sodaß einvernehmlich für die 
Regierungsvorlage für ein Bundesgesetz über das 
Studium' der Rechtswissenschaften im Rahmen 
der XIII. Gesetzgebungsperiode (1304 der Bei­
lagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates XII. GP) der einmal vom Gesetz­
geber im Allgemeinen Hochschul-Studiengesetz 
vorgezeichnete Weg der Zweiteilung in ein Di­
plom- und Doktoratsstudium auch für die Neu­
ordnung des rechtswissenschaftlichen Studiums 
beibehalten werden konnte. 

Wie in der Beantwortung der schriftlichen 
parlamentarischen Anfrage Nr. 481/J-NR/76 be­
treffend die Neuordnung des juristischen Stu­
diums vom 27. Juli 1976 (II-1236 der Beilagen 
zu den stenographischen Protokollen des Natio­
nalrates XIV. GP) ausgeführt wurde, hat sich zu­
nächst seit Ende der XIII. Gesetzgebungsperiode 
im Hinblick auf eine der wesentlichen Reform­
punkte des rechtswissenschaftlichen Studiums, 
nämlich die Zweiteilung des Studiums in ein Di­
plom- und ein Doktoratsstudium, insofern eine 
Veränderung ergeben, als im Hinblick auf den 
Grundsatz der gleichen rechtswissenschaftlichen 
Ausbildung aller Justizberufe die Standesver­
treter der Notare und in der Folge auch der 
Richter analog zur bestehenden Regelung bei den 
Rechtsanwälten (v gl. § 4 Rechtsanwaltsordnung, 

RGBl. Nr. 96/1868, sowie die RGBL Nr. 262/ 
1854 und 264/1854), das Doktorat der Rechts­
wissenschaft als Berufsvoraussetzung verlangten. 

Diese zum Zeitpunkt ,der Anfrageobeantwor­
tung ergebene Situation hat insofern eine Klä­
rung erfahren, 'a,ls Id~e Standesvertretung de,r 
Rechtsanwälte die Frage der Zulas~ung zur Vor­
bereitung für ,den Beruf ;des Remts~anwaltes von 
der Erlaong.ung des Doktol1ates ,der Rechtsw,i~senc 
scha'ften nichtalbhängig macht. Die Frage des 
Doktorates als El'fol1dernis ,der Ausübung der 
Rechtsanwailtschiaft kann ,daher in diesem Zu­
sammenhang :dahingesteIrlt blecben, wei,l die prak­
tis-che Verwendung des Rechtsanwaltsanwärter,s 
gemäß§ 2 RAO ,den aka;demischen Grad eines 
Doktors ,der R,echt~issenschaJft nicht erfordert. 

Sohin scheint nunmehr audl dem Grul1dsatz 
des AlLgemeinen Hochschul-Studiengesetzes nach 
Zweiteilung im ein. Diplom- ullid ein Doktoraots­
studium im Rahmen Ider rechtswissenschaft­
lichen Studienrich,tung entsprochen werden zu 
können. Es kommt damit auch :der Grundsatz 
des Dok!loI1atsstudiums des Allgemeinen Hoch­
schul-Studiel1gesetzes zum Ausdruck, wonach der 
Erwerb des Doktorates Jediglich ,den Abschluß 
einer zusätzlich·en LJur' wissenschaftlichen Berufs­
vOl'biLdung hinzutretenten akaJdemischen Aus­
bildung zur se1hställldig,en wissenschaftlichen 
Al'beit 'bedeuten saUte. 

Einer Anregung, d1e auf dem am 30. Novem­
ber 1973 albgehaLtenen Fakultätentagerfolgt ist, 
foLgend und im Hiniblick'aJuf eine allseits ge­
wünschte stärkere Verbindung von Theorie und 
Praxis und g,ewisser Par,aJlelitäten der wissen­
schaftlichen Ausbildung im DoktomtsstudiUllll mit 
der vertiefelliden, gleichfalls wissenschaftlichen 
BerufsausbiLdul1g ju,r~stischer Berufe und ,der not­
wel1digerweise weitgehenden Kongr,uenz be­
stimmter Rerotsfächer, sohlen Fächer nechtswissen­
schaftlicher Berufsprnfungen bei nach Inhalt und 
Umfang gegebener Gleichwertigkeit für das 
Ri.gorosum zur Erlangung des Doktorates der 
Rechtswissenschafuen anerkannt werden: Analog 
soH die AnerkIennullig von Prüfung,sfächern des 
Rigorosums für r,echtswissenschaftliche Ber:ufs­
prüfungen erfolgen. Die Fra,ge, weIche Fächer 
der rechtswissenschaftlichen BemfsprÜtfungen für 
Rechtsanwälte, Notare, Richter ulld IBeamte des 
rechtskul1digen Diel1stes im einzelnen den 
Fächern des Ri,gorosums~leichwertig sind, wird 
in der Rechtswissenschaftlichen Studienordnung 
(Verordnung) des BUllidesministers für Wissen­
schaft und Forschung !ZU regeln sein. 

Zur Beurteilung der Gleichwertigkeit von 
Priifungsfäme'fll sei in diesem Zusammenhang 
auf ,die einschlägigen Vorschriften über die in 
Frage kommenden ,rechtswis,enschaJtlichen, Be­
rufsprüf'llngen - ,die Richteramtsprüfung, die 
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RechtsanW'a~tsprüfu1lJg, die N-otariatSprüf,ung so­
,,:ie die Prüfung für ,den. rechtskunidigen Dienst -
eIngegangen. 

Die mündlichen Fächer der Richteramtsprü­
fung wenden dUDch § 16 Abs. 4 des Bundes­
gesetzes vom 14. Dezember 1961, BGBL Nr.305, 
über das Dienstvel1hältnis der Richter und Rich­
teramtsanwärter (Richterdienstg,e'setz - RDG) 
in der Fassung ,duer Richtet;dienst-Novelle, BGBL 
Nr. _ 68/1968, geregelt. Es sin:ddies folgende 
Fächer: 

1. das Priva;trecht; 
2. das HalndeLs-, Wechsel- und Scheckrecht; 
3. das zivilgerichdiche Ver.hhren; 
4. das Strafreehtund ,das Strafverfahrens recht 

einsclIließlich ,des Stralfvol:lzugsrechtes; 
5. die Verfassung und die innere Einrichtung 

der Gerichte einschließlich der wichtigsten 
Bes·timmungen der G~schäftsondnung für die 
Gerichte Lund II. Instanz; 

6. ,die Grund?lüge .des V,erfassungs-, Verwal­
tungs- unld' des Finanzrechtes sowie des 
Dienstrechtesder öffentlich-rechtlichen Be­
diensteten .des ·Bundes. 

In§ 4 .der Recht:Sanw,a<ltso1"dnuD,'g, Gesetz vom 
6. Juli 1968, RGBL Nr. 96, womit eine Rechts­
anw:lhoorldnung eingeführt wird, ist in Ahs. 1 
normie.rt, ,daß "woun1d in welcher Weise und 
Art die Rechtsanw:altsprüfung abzulegen ist, 
durch ein besonderes Gesetz ,f.est~esteHt werden 
wird"; und in Albs. 2 ist .festgelegt, .daß "bis zur 
Zeit, als das zu edassenide Gesetz in Wir.kS'allll-

, keit treten wil1d, haben rdie ·diesfalls bestehenden 
ges'etzlichen Vorsch·riften ~u geiten". Da ,dieses 
in Aussicht IgesteUte Gesetz bi~lang nicht ergan­
gen ist, steht immer ,noch :die VerondnuIlig .des 
Justizministers vom 1;1. Oktober 1854, RGBl. 

. Nr. 264, und die darin bezogene Verordnung des 
Justizministers vom 10. Oktober 1854, RGB1. 
Nr. 262, in Geltung. DeIl12ufolge erstreooen 
sich gemäß § 13 Unld 20 lit. .cl und f der Ver­
ordnung RGBL Nr. 262/1854 ,die· mündlichen 
Prüfung,sfächer ,;auf idie Erprobung :gründlicher 
Kenntnisse ider bestehenden ö·ffentlichen Ein­
richtungen, :der Iden politischen Beamten in allen, 
Zweigen ihres Dienstes zu wissenden nötigen 
Gesetze und VerondntlIngen, ·daher insbesondere 
auch der Vorsmrif,ten über die ,direkte Be­
steuerung, des Or,ganismus, ,der Manipulations­
vorschriften und .des Geschäftsganges der poli­
tischen Behö.l1deri", unld ist weiters "aus aHen 
Zweigen ,der Zivil- und Strafgesetzgebung zu­
gleich vorzunehmen, und hat nicht nur alle, 
dem Zivil- und Stra.frichter zu wissenden nötigen 
Gesetze und VeroI1dnungen, sondern auch die 
Einrichtung, die GeschiVftsot'dnung und den Ge­
schäftsgang .der Justizbehörden zum Gegen­
stande". 

Als Voraussetzung für die ErLangung ,einer 
Notarstelle (Zuga;ngzum Notat;beruf) ist gemäß 
§ 6 der Notla;riatsordnung, Gesetz VOilTI 25. Juli 
1871, RGBl. Nr. 75, betreffe.nd die Einführung; 
einer neuen Notariats-ot1dnung .d:iJs Bestehen der 
Notariats-, RechtsanWJat!ts- oder Richteramtsprü­
fung normiert. Rechtsqud!:e für ,die Notariats­
prüfung ist die Vero1"dnung ,des Justizministers' 
vom 11. Oktober 1854, RGBl. Nr. 266, womit. 
neue ,gesetzliche Bestimmungen über .die zur 
Ausübung des Notariats erforderliche praktische 
Prüfung und Üiber die zur Zulassung zu dieser 

I 
Prüfung e1"fotderiliche. Geschäftspraxis erlassen 
werden; gemäß § 3 lit. b ,dieser VeroDdnung sind 
bei der mündlichen Prüfung im allgemeinen die 
für die Richteraüntsprüfung (§ 13 und 20 lit. d 
und fder Verordnung vum 10. Oktober 1854,. 
RGBl. Nr. 262) gegebenen Vorschriften zu be­
obachten. 

Die Dienstprüfungen f.ür den rechtskundigen 
VerwaIwn:g'Sidienst - früher "pnaktische Prü­
fung für ,die poilitische Geschäftsführung" auf 
Grund ,der VeroDdnungen RGBl. Nr. 262 und 
263/1854 - grüIIIden sich sowohl auf bundes­
gese.tzliche als auch 'a;U1f laIlidesgesetzliche Rechts­
vorsch6ften. Die §§ 8 bis 18 des GehaltsÜiber­
leitungSlgesetzes, BGBL Nr. 22/1947, in der Fas­
sung der Bundes.gesetze BGBL Nr. 243/1970, 
167/1972 ,und 317/1973 biMendie Rechtsgrund­
lage für die Verol1dnung- der Bundesregierung 
vom 23. November 1971 hetreffenid die Aus,.. 
bildung und ,di,e Prüfung für ,den rechtskundi­
gen Dienst, BGBL Nr. 427, und .die Novelle 
BGBL Nr. 605/1973. Die Rechtsvorschriften für 
die PrÜifun'gen ,für ,den rechtskundigen Verwal­
tungsdienst inden LäJndernsind: 

Burgenland : 

Kärnten: 
Niederösterreich : 
Oberösterreich : 

SalZJburg: 
Steiermark: 
Tirol: 

Vorarlberg l 

Wien: 

LGBL Nr. 42/1973. 
LGBl. Nr. 55/1972. 
LOBt Nr. 2200/20-0. 

Aiuf G11Und eines Lan­
,desregi,erungsbeschl usses 
noch die alte Prü,fungs­
vorschrüft des RGBL 
Nr. 262/1854. 
LGBr!. Nr. 65/1972. 
LGBL Nr. 129/1972. 
Bundesgesetzliche Rege­
lUil1lg nach Variationen, 
usuelles Vorgehen ohne 
eigentliche landesgesetz­
liehe Grundbge. 
Entsprechende Regelun­
gen sind in Ausarbei­
tung. 
RGBl. Nr. 262/1854.-

Alle diese mündlichen Prüfun;gen fur ,den rechts­
kundigen Verwalltungsdienst umfassen - in 
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etwa gleichartiger übereinstimmung fol­
gen:de Fächer bzw. GegenstäIllde: österr,eichisches 
Ve!1fassungsrecht, Aufbau U!IlId Organisation .der 
österreichischen BehöJ:lden, Rechte und Pflichten 
der Bundes(Lan'des)bediensteten Iro'wie in einem 
besonderen Teil die verschiedenen Zweige des 
Verwaltoungsrechtes und ,die Verwaltungsver­
fahrensvorschriften. 

Ohne ,der erst im einzelnen durch die Studien­
ordnung zu reg&nden Frage der nach Inhalt 
und Umf'aiIllg festzustellenden Gleichwer,tigkeit 
von Fächern ,der rechtswissenschaftlichen Berufs­
prüfungen mit den Fächern des RigoroSlums vor­
zugreifen, zeichnen sich bereits die Möglichkeiten 
für die wechsdseitige Anerkennung ab: Für 
den Bereich der Berufsausbildung der Richter, 
Rechtsanwälte und Notare werden dies im 
wesentlichen ,die Fächer Bürgerliches Recht bzw. 
Priv.atrecht, Handels- und Wertpapierrecht, 
Zivilprozeßrecht bZJw. Zivitgerichtliches Vevfah­
un, Strafrecht und Strafprozeßrecht sein; aus 
dem Bereich ,der Fächer für die PriiJung des 
rechtskundigen Diensteswünclen dies ,die Fächer 
VerJassungsrech,t, Allgemeines Verwaltungs recht 
undVerw.ahung,sv,erfahrensrech,t sein. 

Zu § 13: 

Da davon aUi1gegang·en werden muß, daß ,die 
Studierenden des Dok,toratsstudEums bereits ganz 
oder teilweise im Rahmen eines juridischen 
Berufes tätig sinld, soll Idarauf bei der zeitlichen 
Fixierung ,der Lehrvel1:llnstaltungen Rücksicht ge­
nommen we!1den. 'Es erschien die Förderll!Ilig des 
Doktoratsstudiums ,"on schon im Beruf stehen­
den Juristen desha~b wichtig, weil die Verbin­
dung von juristischer Praxis und vertiefendem 
Rechtsstudirum im Bereich bestimmter verwand­
ter Rechtsfächer positive Ergebnisse im Rahmen 
dei Disserllation und des Rigorosums erwarten 
lassen. 

Zu § 14: 

Wie bereits im allgemeinen. Teil ausgeführt 
wurde, wird der Erfolg des Rechtsstudiums sehr 
wesentlich auch von V'erlbesserungen im Bereich 

der Djldaktik' albhängen. Wie auch in anderen 
Studienbereichen und Studienzweigen sollen ZiU~ 
mindest im RJahmen eines vom Gesetzgeber nodt 
näher festzuLegenden Zeitraumes an aUen mit der 
Durchführung .dieses Bundesgesetzes beauftr,ag­
ten Fakultäten Unterrichuversuche im Bereiche 
des remtswissenschaftlich,en Studiums zum 
Zwecke der Verbe~serung der rechtswissenschaft­
lichen Berufsvol'bitdung durchgeführt werden. 
Diese Unterrichtsversuche sollen zwei Bereiche 
umfassen, und 2lwar "Neue Formen des rechts­
wissenscha:ftlichen Unterrichts" und "Neue Ge~' 
genstände .des rechtswissenschaftlidl,en Unter­
richts". 

Zu § 15: 

§ 15 enthäilt jene hisher ~geltenden, das Studium 
der RechtswissenschafteI). betreffenden Vorschrif­
ten, die durch das Inkrattttreten des vorliegen­
den Gesetzentwurfes a'USdrücklichaußer Kraft 
treten. 

Zu § 16: 

§ 16 ennhält ,Bestimmungen über die An,rech­
nung von Studien und Prüf,ungen, die auf Grund 
der gegenwärtig geltenden Juristischen Studien­
und Staatsprüf,ungsordnung zurückgelegt bzw. 
abgelegt wUl"den, auf die Studien gemäß diesem 
Gesetzentwurf . 

Zu § 17: 

Absolvierte Juristen, die auf Grund der gegen­
wärtig geltenden Studien- und Snaatsprüfungs­
ordnung die drei Staatsprufungen abgelegt, nicht 
aber gemäß ,der ,geg,enwäl"ttig geltooden Juristi­
schen Rigorosenordnung das Doktorat der Rechte 
erworben haben, ,sollen ,a.uf eine verWla.ltungs­
technisch einfache Art in Hinkunft die Berech­
tigung .zur BühI'IUng des akJademischen Grades 
eines Magister juris erhalten. Die B,erechtigung 
zur Führung -des akademischen Gl'ades eines 
Magister juris soll in der Form eines Feststel­
lungsbescheides des Dekans als Vorstand der 
zustäIlld~gen akaldemischen Behörde el"folgen. 
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